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A Tragende Gründe und Beschluss 

A-1 Rechtsgrundlage 

In seiner Richtlinie über Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (Rehabilitations-Richtlinie/Reha-RL) 
regelt der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) unter anderem die Verordnung von Rehabilitations-
leistungen durch Vertragsärztinnen und Vertragsärzte und die an der vertragsärztlichen Versorgung teil-
nehmenden Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychologischen Psychotherapeuten sowie 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (im 
Folgenden bezeichnet als Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten) als Grund-
lage für die Leistungsentscheidung der Krankenkassen. Die gesetzlichen Grundlagen dieser Aufgabe des 
G-BA ergeben sich aus § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 SGB V und den §§ 11, 40 und 41 SGB V. 

Mit dem Gesetz für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-
Gesetz – DVG) vom 9. Dezember 2019 wurde der G-BA mit Wirkung zum 1. Januar 2020 beauftragt, 
seine Richtlinien nach § 92 SGB V anzupassen, um die Verwendung von Verordnungen in elektronischer 
Form zu ermöglichen (§ 86 Absatz 2 SGB V). 

A-2 Eckpunkte der Entscheidung 

A-2.1 Verordnungen in elektronischer Form (§ 1a) 

Die Änderung setzt den Auftrag des Gesetzgebers aus dem Digitale-Versorgung-Gesetz vom 9. Dezem-
ber 2019 um. Bisher waren Verordnungen ausschließlich auf dem entsprechenden Verordnungsvor-
druck in Papierform vorgesehen, was sich auch begrifflich im Richtlinientext widergespiegelt hat. Die For-
mulierungen im Richtlinientext wurden daher an die Möglichkeit der Verordnung in elektronischer Form 
gemäß § 86 Absatz 2 SGB V angepasst. Mit der Formulierung in § 1a (neu) wird für die gesamte Richtlinie 
klargestellt, dass deren Regelungen entsprechend für elektronische Verordnungen gelten. 

Zudem wurden in § 6 Absatz 1 Satz 1, 3 und 4, Absatz 1a Satz 1, 5 und 6 sowie in § 12 Absatz 1 Satz 1 
vierter Spiegelstrich redaktionelle Folgeänderungen vorgenommen, die sprachlich eine Verordnung so-
wohl in elektronischer wie auch in Papierform umfassen. 

A-2.2 Verordnungen im Rahmen der Videosprechstunde (§ 1b) 

A-2.2.1 Allgemeine Ausführungen zu den Änderungen 

Der 121. Deutsche Ärztetag 2018 in Erfurt hat durch Änderung der Muster-Berufsordnung für Ärztinnen 
und Ärzte (MBO-Ä) die Möglichkeit einer ausschließlichen Fernbehandlung eröffnet. In der Folge ist es 
zu einer sukzessiven Lockerung des Fernbehandlungsverbots in den Berufsordnungen der Ärztekam-
mern gekommen. 

Durch die Änderung der Muster-Berufsordnung für Psychotherapeuten (MBO-PT) beim 33. Deutschen 
Psychotherapeutentag am 17. November 2018 in Berlin wurde eine Entscheidung zur psychotherapeu-
tischen Fernbehandlung getroffen, die die bisherige Regelung in § 5 Absatz 5 der MBO-PT, dass eine Be-
handlung über elektronische Kommunikationsmedien nur in begründeten Ausnahmefällen durchge-
führt werden darf, lockerte. Demnach sind psychotherapeutische Behandlungen über elektronische 
Kommunikationsmedien im Rahmen der Voraussetzungen der Psychotherapie-Richtlinie in ihrer Kon-
kretisierung durch die Psychotherapie-Vereinbarung möglich. 
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Insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Relevanz der Fernbehandlung und der Lockerung 
der einschlägigen berufsrechtlichen Vorgaben sieht der G-BA einen Regelungsbedarf hinsichtlich der 
Möglichkeit einer Verordnung im Rahmen einer Fernbehandlung. Mit der nun getroffenen Regelung 
greift der G-BA die in der MBO-Ä sowie MBO-PT normierten Vorgaben auf und trägt ihnen Rechnung. 

Mit dem neuen § 1b „Verordnungen im Rahmen der Videosprechstunde“ werden die Besonderheiten 
im Zusammenhang mit einer Fernbehandlung geregelt. Danach ist die Verordnung von Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation, soweit dies im jeweiligen Fall vertretbar ist, mittelbar persönlich im Rah-
men der Videosprechstunde möglich. Es besteht keine Verpflichtung zur Teilnahme an einer Video-
sprechstunde. Die Teilnahme ist für alle Teilnehmer freiwillig (vgl. zur Videosprechstunde auch die An-
lage 31b BMV-Ä). 

Die Verwendung des Begriffs „Fernbehandlung“ ist im Zusammenhang mit der Reha-RL ungeeignet. Die 
beabsichtigte Regelung berührt zudem auch nicht die Erbringung der Rehabilitation selbst, sondern be-
trifft lediglich die Verordnung von Leistungen im Rahmen eines unmittelbar persönlichen oder – als Neu-
regelung – eines mittelbar persönlichen Kontaktes zwischen der oder dem Versicherten und der Verord-
nerin oder dem Verordner.  

Zur begrifflichen Klarheit wird daher auf den Begriff „Fernbehandlung“, der auch im Rahmen des Stel-
lungnahmeverfahrens teilweise missverstanden wurde, verzichtet. 

Eine Verordnung kann im mittelbar persönlichen Kontakt über eine Videosprechstunde zwischen der 
oder dem Versicherten und der Verordnerin oder dem Verordner erfolgen. Damit ist auch eine Abgren-
zung zu weiteren Kommunikationsmedien wie z. B. Chat, E-Mail, Fax o. ä. gegeben.  

Die Indikation zu einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation ergibt sich, wenn eine Rehabilitations-
bedürftigkeit, -fähigkeit und eine positive Prognose unter Berücksichtigung der individuell definierten 
Rehabilitationsziele vorliegen. Die verordnungsrelevante Diagnose und die Beeinträchtigungen der 
Funktionsfähigkeit können hierbei nur im unmittelbar persönlichen Kontakt festgestellt werden. Bei der 
Beurteilung der Rehabilitationsbedürftigkeit sind die nicht nur vorübergehenden alltagsrelevanten Be-
einträchtigungen der Aktivitäten zu erfassen und entsprechend in der Verordnung Muster 61 zu doku-
mentieren. 

Eine solche Einschätzung und Bewertung kann mit ausreichender Sicherheit grundsätzlich nur im unmit-
telbar persönlichen Kontakt erfolgen. Das trifft ebenso auf die Beurteilung der Rehabilitationsfähigkeit 
zu, das heißt auf die individuelle Beurteilung der somatischen und psychischen Verfassung der oder des 
Versicherten, auch in Abhängigkeit von der möglichen Allokation zur medizinischen Rehabilitation (z. B. 
ambulant, ambulant-mobil versus stationär). Sofern eine Entscheidung zur Verordnung einer medizini-
schen Rehabilitation nicht auf Basis der in unmittelbar persönlichem Kontakt erhobenen Befunde und 
Beurteilungen getroffen wird, kann die abschließende Entscheidung auch zu einem späteren Zeitpunkt 
im Zuge eines mittelbar persönlichen Kontakts erfolgen. Im Rahmen einer Videosprechstunde kann bei-
spielsweise die weitere Beurteilung zu aktuellen Befunden, der Rehabilitationsprognose oder individuel-
len Rehabilitationszielen erfolgen. 

Zu beachten ist des Weiteren, dass zukünftig für die Verordnung von Leistungen der geriatrischen Reha-
bilitation gemäß § 15 Reha-RL, die aus der rehabilitationsbegründenden Funktionsdiagnose und zwei 
geriatrietypischen Diagnosen resultierenden Schädigungen mit mindestens zwei geeigneten Funktions-
tests aus unterschiedlichen Schädigungsbereichen nachzuweisen sind. 

Diese Funktionstests sind in der Regel ausschließlich im unmittelbar persönlichen Kontakt (Präsenzbe-
handlung) durchführbar; allenfalls die Durchführung der Funktionstests zum Schädigungsbereich „Men-
tale Funktionen“ oder das Erstellen der visuellen Schmerzskala ist in Form einer Fernbehandlung mit vi-
suellem Kontakt in geeigneten Fällen vorstellbar. 
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A-2.2.2 Zu Satz 1 bis 3 

Verordnungsberechtigt für Leistungen zur medizinischen Rehabilitation sind sowohl Vertragsärztinnen 
und Vertragsärzte als auch Vertragspsychotherapeutinnen und Vertragspsychotherapeuten nach Maß-
gabe von § 1 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 2 Absatz 6 Satz 3 und 4 der Reha-RL. 

Dem entsprechend entscheidet die Verordnerin oder der Verordner aus ärztlicher Sicht oder aus psy-
chotherapeutischer Sicht unter Beachtung der jeweiligen berufsrechtlichen Vorgaben für Ärztinnen und 
Ärzte1 bzw. für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten2 über die Vertretbarkeit einer Verord-
nung im Rahmen der Videosprechstunde. Dieser Regelungsansatz entspricht dem der aktuellen berufs-
rechtlichen Vorgaben, die jeweils vom Grundsatz der Behandlung im unmittelbar persönlichen Kontakt 
zur Versicherten oder zum Versicherten ausgehen. 

Der Begriff „vertretbar“ beinhaltet bereits die Beachtung von berufsrechtlichen Besonderheiten. Zur 
Klarstellung wird durch die Formulierung „unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorgaben“ ausdrück-
lich und ergänzend auf das Berufsrecht Bezug genommen. 

Voraussetzung für die Verordnung von Leistungen zur medizinischen Rehabilitation ist, dass sich die Ver-
ordnerin oder der Verordner vom Vorliegen einer Rehabilitationsbedürftigkeit, 
-fähigkeit und positiver Rehabilitationsprognose und Rehabilitationsziele persönlich überzeugt hat oder 
diese aus der laufenden Behandlung bekannt ist. 

„Persönlich“ setzt die Anwesenheit der Patientin oder des Patienten in seiner Person voraus. Das bedeu-
tet, dass nicht eine andere Person anstelle der oder des Versicherten alleinig anwesend sein kann. Dies 
gilt gleichermaßen für die Videosprechstunde wie für die Präsenzbehandlung. Im Falle der Videosprech-
stunde ist die oder der Versicherte zwar nicht in Präsenz vor Ort, aber durch in technischer Vermittlung 
durch die Videoverbindung in Echtzeit mittelbar persönlich anwesend. 

Die auch in der Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie verwendete begriffliche Abgrenzung zwischen „mittelbar 
persönlich“ und „unmittelbar persönlich“ wurde vorgenommen, weil die ärztliche oder psychotherapeu-
tische Konsultation per Videosprechstunde nicht vollumfänglich, sondern nur eingeschränkt erfolgen 
kann. So kann etwa im Rahmen einer Videosprechstunde zwar eine ärztliche oder psychotherapeutische 
Untersuchung erfolgen, soweit akustische und visuelle Eindrücke, Stimme oder Erscheinungsbild, die 
durch die Verordnerin oder den Verordner auch auf diesem Wege häufig gut beobachtet werden kön-
nen, für die Untersuchung hinreichend sind. Vor allem nonverbale Signale wie Mimik, Gestik und emoti-
onale Präsenz sind aber gegenüber einem unmittelbar persönlichen Kontakt eingeschränkt beurteilbar. 
Einige Untersuchungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel das Abtasten, spezifische Funktionstests oder Un-
tersuchungen, die den Einsatz von diagnostischen Geräten voraussetzen, sind nicht oder nur sehr einge-
schränkt möglich. Darüber hinaus wird die Videosprechstunde von technischen Faktoren (Übertragungs-
qualität, Lichtverhältnisse in der Häuslichkeit der Versicherten, Bildqualität) beeinflusst, so dass nicht die 
gleichen Eindrücke gesammelt werden können, wie es bei einer unmittelbar persönlichen Behandlung 
der Fall ist. Dies führt neben den vorgenannten prinzipbedingten Einschränkungen der Befunderhebung 
dazu, dass die Verordnerin oder der Verordner auch die Aussagen der oder des Versicherten zur Erkran-
kung nicht in jedem Einzelfall vollumfänglich überprüfen bzw. nachvollziehen kann. 

                                                      
1 (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte in der Fassung des Beschlusses des 124. Deutschen 

Ärztetages vom 5. Mai 2021 
2 Muster-Berufsordnung für die Psychologischen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendli-

chenpsychotherapeutinnen und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in der Fassung des Beschlusses des 24. Deut-
schen Psychotherapeutentages in Berlin am 17. Mai 2014 geändert mit dem Beschluss des 33. Deutschen Psychotherapeu-
tentages in Berlin am 17. November 2018 
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A-2.2.3 Zu Satz 4 

Die Verordnung kann ferner nur dann mittels Videosprechstunde erfolgen, wenn die verordnungsrele-
vante Diagnose sowie die Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der Verordnerin oder dem Verord-
ner oder einer anderen verordnungsberechtigten Person derselben Berufsausübungsgemeinschaft un-
mittelbar persönlich bekannt sind. 

Eine Verordnung per Videosprechstunde darf nicht durch die Erkrankung, etwa aufgrund ihrer Art und 
Schwere, ausgeschlossen sein. Die Verordnerin oder der Verordner entscheidet hierüber unter Beach-
tung ihrer oder seiner ärztlichen oder psychotherapeutischen Sorgfaltspflicht. Die Verordnerin oder der 
Verordner hat die Grenzen des Beratungs- und Behandlungsgeschehens verantwortungsbewusst zu set-
zen. Es bedarf in jedem Einzelfall einer umsichtigen Abwägungsentscheidung darüber, ob die Schilde-
rungen der oder des Versicherten im Rahmen der ärztlichen oder psychotherapeutischen Befundung 
insgesamt ausreichend sind für eine Verordnung im Rahmen der Videosprechstunde. 

Maßgeblich für diese Abwägungsentscheidung ist unter anderem, ob und in welchem Umfang der Ver-
ordnerin oder dem Verordner der Zustand der oder des Versicherten und die für die Verordnung der 
Rehabilitation erforderlichen Informationen nach § 7 Reha-RL aus einer bereits laufenden Behandlung 
ausreichend bekannt ist, also insbesondere ob es bereits einen unmittelbar persönlichen Kontakt zwi-
schen der Verordnerin oder dem Verordner und der oder dem Versicherten gab, aufgrund dessen die 
Verordnerin oder der Verordner bereits Kenntnisse zu wesentlichen Vorbefunden und zum sozialen Um-
feld sowie Informationen über den Krankheitsverlauf hat. Weitere Kriterien können die spezifische 
Symptomatik der oder des Versicherten sowie Art und Schwere der Beschwerden darstellen. 

A-2.2.4 Zu Satz 5 

Sofern eine hinreichend sichere Beurteilung der Verordnungsvoraussetzungen im Rahmen der Video-
sprechstunde, d. h. insbesondere die abschließende Vornahme des rehabilitationsmedizinischen Asses-
sments, nicht möglich ist, ist von einer Verordnung im Rahmen der Videosprechstunde abzusehen und 
auf die Erforderlichkeit einer unmittelbar persönlichen Untersuchung durch die Verordnerin oder den 
Verordner zu verweisen. 

A-2.2.5 Zu Satz 6 

Die oder der Versicherte ist im Vorfeld der Videosprechstunde über die eingeschränkten Möglichkeiten 
der Befunderhebung zum Zweck der Verordnung im Rahmen der Videosprechstunde aufzuklären. 

A-2.2.6 Zu Satz 7 

Satz 7 stellt klar, dass Versicherte keinen Anspruch auf die Verordnung aufgrund einer ärztlichen oder 
psychotherapeutischen Untersuchung im Rahmen einer Videosprechstunde haben. 

A-3 Würdigung der Stellungnahmen 

Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Hieraus haben sich Ände-
rungen am Beschlussentwurf ergeben. Das Stellungnahmeverfahren ist in Kapitel B dokumentiert. 

A-4 Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informationspflichten für 
Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementsprechend keine Bürokratie-
kosten. 
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A-5 Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand/Verfahrensschritt 

18.03.2021 G-BA Einleitung des Beratungsverfahrens „Verordnung im Rahmen der ärzt-
lichen Fernbehandlung“ 

01.06.2022 UA VL Beratung des Beschlussentwurfs und Beschluss zur Einleitung des Stel-
lungnahmeverfahrens vor abschließender Entscheidung des G-BA (ge-
mäß 1. Kapitel § 10 VerfO) über eine Änderung der Rehabilitations-
Richtlinie 

24.08.2022 UA VL Anhörung und abschließende Würdigung der Stellungnahmen 
07.12.2022 UA VL  Abschließende Beratung 
19.01.2023 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung der Re-

habilitations-Richtlinie 
06.03.2023  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V erforderli-

chen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit 
21.03.2023  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
22.03.2023  Inkrafttreten 
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A-6 Beschluss 

Veröffentlicht im BAnz am 21. März 2023, BAnz AT 21.03.2023 B5 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung der Rehabilita-
tions-Richtlinie: Verordnungen im Rahmen einer Videosprechstunde und in 
elektronischer Form 
Vom 19. Januar 2023 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 19.01.2023 beschlossen, die Reha-
bilitations-Richtlinie in der Fassung vom 16. März 2004 (BAnz. S. 6769), die durch die Bekanntmachung 
des Beschlusses vom 16. Dezember 2021 (BAnz AT 16.02.2022 B3) geändert worden ist, wie folgt zu 
ändern: 

I. Die Richtlinie wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 1 werden die folgenden §§ 1a und 1b eingefügt: 

„§ 1a Verordnungen in elektronischer Form 

Die Regelungen dieser Richtlinie gelten entsprechend für Verordnungen in elektronischer 
Form, soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. 

§ 1b Verordnungen im Rahmen der Videosprechstunde 

Die Feststellungen nach § 7 sind im Rahmen einer unmittelbar persönlichen oder mittelbar 
persönlichen Konsultation möglich. Eine mittelbar persönliche Konsultation kann im Rahmen 
der Videosprechstunde erfolgen. Die mittelbar persönliche Konsultation ist zulässig, wenn 
dies aus ärztlicher oder psychotherapeutischer Sicht unter Beachtung der berufsrechtlichen 
Vorgaben vertretbar ist. Dies setzt insbesondere voraus, dass  

1. die oder der Versicherte und die verordnungsrelevante Diagnose sowie die Beeinträch-
tigung der Funktionsfähigkeit der Verordnerin oder dem Verordner oder einer anderen ver-
ordnungsberechtigten Person derselben Berufsausübungsgemeinschaft unmittelbar persön-
lich bekannt sind und  

2. die Erkrankung eine Verordnung im Rahmen der Videosprechstunde nicht ausschließt.  

Sofern der Verordnerin oder dem Verordner eine hinreichend sichere Beurteilung der Ver-
ordnungsvoraussetzungen im Rahmen der Videosprechstunde nicht möglich ist, ist von einer 
Verordnung im Rahmen der Videosprechstunde abzusehen und auf die Erforderlichkeit einer 
unmittelbar persönlichen Untersuchung durch die Verordnerin oder den Verordner zu ver-
weisen. Die oder der Versicherte ist im Vorfeld der Videosprechstunde über die einge-
schränkten Möglichkeiten der Befunderhebung zum Zweck der Verordnung im Rahmen der 
Videosprechstunde aufzuklären. Ein Anspruch auf die Verordnung im Rahmen der Video-
sprechstunde besteht nicht.“ 
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2. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „auf dem Verordnungsformular“ durch die Wörter „unter 
Verwendung des Verordnungsformulars“ ersetzt. 

b) In Satz 3 und 4 werden jeweils die Wörter „auf der Verordnung“ durch die Wörter „in 
der Verordnung“ ersetzt. 

3. § 6 Absatz 1a wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Wörter „auf dem Verordnungsformular“ durch die Wörter „unter 
Verwendung des Verordnungsformulars“ ersetzt. 

b) In Satz 5 und 6 werden jeweils die Wörter „auf der Verordnung“ durch die Wörter „in 
der Verordnung“ ersetzt. 

4. In § 12 Absatz 1 Satz 1 vierter Spiegelstrich wird das Wort „Unterlagen“ durch das Wort „Do-
kumente“ ersetzt. 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter www.g-ba.de 
veröffentlicht. 

Berlin, den 19. Januar 2023 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 

http://www.g-ba.de/
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A-7 Prüfung durch das BMG 
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B Stellungnahmeverfahren vor Entscheidung des G-BA 

B-1 Stellungnahmeberechtigte Institutionen/Organisationen 

Vor Entscheidungen des G-BA über die Änderung der Rehabilitations-Richtlinie wird den hierzu berech-
tigten Organisationen gemäß § 92 Absatz 5 Satz 1 SGB V und gemäß § 91 Absatz 5 SGB V der Bundesärz-
tekammer sowie der Bundespsychotherapeutenkammer und gemäß § 91 Absatz 5a SGB V dem Bun-
desbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Gelegenheit zur Abgabe einer Stel-
lungnahme zu der geplanten Richtlinienänderung gegeben. Die Stellungnahmen werden in die Entschei-
dung einbezogen.  

B-2 Einleitung und Terminierung des Stellungnahmeverfahrens 

Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen beschloss in seiner Sitzung am 1. Juni 2022 die Einleitung 
des Stellungnahmeverfahrens. Die Unterlagen wurden den Stellungnahmeberechtigten am 1. Juni 2022 
übermittelt. Es wurde Gelegenheit für die Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von vier Wochen nach 
Übermittlung der Unterlagen gegeben.  

B-3 Allgemeine Hinweise für die Stellungnehmer 

Die Stellungnahmeberechtigten wurden darauf hingewiesen,  

- dass die übersandten Unterlagen vertraulich behandelt werden müssen und ihre Stellungnah-
men nach Abschluss der Beratungen vom G-BA veröffentlicht werden können,  

- dass jedem, der gesetzlich berechtigt ist, zu einem Beschluss des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses Stellung zu nehmen, soweit er eine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat, in der 
Regel auch Gelegenheit zu einer mündlichen Stellungnahme zu geben ist. 

B-4 Übersicht über die Abgabe von Stellungnahmen 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe 
einer Stellungnahme gegeben wurde, sowie entsprechende Eckdaten zum Eingang sind in der nachfol-
genden Tabelle dargestellt. 

Der UA VL hat in seiner Sitzung am 1. Juni 2022 folgenden Organisationen für dieses Beschlussvorhaben 
Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme erteilt: 

Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Bundesärztekammer (BÄK) 30.06.2022  

Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) 20.06.2022  

Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informations-
freiheit (BfDI 

27.06.2022 Verzicht 

AWO Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. 30.06.2022  

Bundesagentur für Arbeit 21.06.2022 Verzicht 
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Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter 09.06.2022 Verzicht  

Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 30.06.2022  

Bundesverband Geriatrie e.V. 30.06.2022  

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände - Deut-
scher Städtetag  

27.06.2022 Keine Hinweise 

Caritas-Bundesverband e.V. 27.06.2022  

Caritas Suchthilfe e.V. – Bundesverband der Suchthilfeeinrichtun-
gen im Deutschen Caritasverband (CaSu) 

30.06.2022  

Deutsche Gesellschaft für Medizinische Rehabilitation e. V. (DE-
GEMED) 

30.06.2022  

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e.V. (DHS) 30.06.2022  

Deutsche Rentenversicherung Bund 28.06.2022  

Diakonie Deutschland – Evangelisches Werk für Diakonie und 
Entwicklung e.V. 

23.06.2022 Verzicht 

Kneipp-Bund e.V. 17.06.2022 Keine Einwände 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
(SVLFG) 

30.06.2022  

B-5 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens 

Neben dem Beschlussentwurf wurden den Stellungnehmern die Tragenden Gründe (jeweils mit Stand 
vom 1. Juni 2022) übermittelt. 
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B-5.1 Beschlussentwurf 
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B-5.2 Tragende Gründe 
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B-6 Auswertung und Würdigung der schriftlichen Stellungnahmen 

B-6.1 Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen, der stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen 

In diesem Abschnitt ist die Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen der stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen dokumentiert. Die Volltexte 
der eingegangenen schriftlichen Stellungnahmen sind im Anhang abgebildet. Aufgrund vergleichbarer Beratungsgegenstände wurden die Beratungen der AG Re-
habilitations-Richtlinie, der AG Heilmittel-Richtlinie und der AG Häusliche Krankenpflege-Richtlinie gemeinsam geführt und die eingegangenen Stellungnahmen in 
einer gemeinsamen Tabelle ausgewertet. Um der richtlinienspezifischen Bewertung der eingegangenen Stellungnahmen Rechnung zu tragen, sind diese in einer 
zusätzlichen Spalte jeweils benannt.  

Die Änderungen, welche sich im Ergebnis dieser Auswertung im Beschlussentwurf ergeben haben, sind im Kapitel B-6.2 in einem Delta-Dokument des Beschluss-
entwurfs dargestellt. 

B-6.1.1 Allgemeine oder übergreifende Stellungnahmen 

 
Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

1.  dbs  HeilM-RL Wir begrüßen die Intention des G-BA, die Verordnungsmöglichkeit im Rahmen einer Fernbe-
handlung zu schaffen. 
Die Corona-Sonderregelungen haben gezeigt, dass die Verordnungsmöglichkeiten nach tele-
medizinischer Behandlung zu einer Erleichterung für alle Beteiligten geführt haben. 
Eine Einführung dieser Möglichkeit in die Regelversorgung wird daher ausdrücklich befür-
wortet. 

Kenntnisnahme Nein 

2.  dbl  HeilM-RL Der dbl befürwortet es eine, im Sinne der Patientenversorgung möglichst niederschwellige, 
Heilmittelverordnung im Wege der Fernbehandlung/Videosprechstunde zu schaffen. 

Kenntnisnahme Nein 

3.  BED HeilM-RL Wir begrüßen die geplanten Änderungen im Hinblick auf die Modernisierung der Musterbe-
rufsordnung der Ärzte und die damit verbundene Sicherstellung der Versorgung von Pati-
ent*innen mit notwendigen Heilmitteln.  

Kenntnisnahme Nein 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Schon heute gibt es regionale Unterschiede in der Erreichbarkeit der hausärztlichen Versor-
gung. Zukünftig ergeben sich vermutlich noch stärkere Probleme.  
Die Bertelsmann-Stiftung rechnet damit, dass bis zum Jahr 2035 75 Kreise hausärztlich unter-
versorgt sind und knapp 11.000 Hausarztsitze (VZÄ) unbesetzt bleiben.  
Die Verordnung von Heilmitteln praktikabel und möglichst barrierearm zu gestalten, ist vor 
diesem Hintergrund zu begrüßen. 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

4.  DBfK HKP-RL Konsequente Streichung des Begriffes Fernbehandlung und Ersetzung durch Videosprech-
stunde 
Der DBfK ist unter Bezug auf die Hinweise und Erläuterungen der Bundesärztekammer zu § 
7 Abs. 4 MBO-Ä – Behandlung im persönlichen Kontakt und Fernbehandlung mit Stand vom 
10.12.2020 der Auffassung, dass die Verwendung des Begriffes der Fernbehandlung dazu 
führen könnte, diesen zu verknüpfen um die Ergänzung der ausschließlichen Fernbehand-
lung. Damit wird der Einsatz weiterer nicht-bildgebender Technologien wie konventionelle 
Telefonie oder E-Mail bzw. Messenger Dienste o.Ä. ermöglicht.  
Da die größte Gruppe von Menschen mit Pflegebedarf in der Häuslichkeit gekennzeichnet ist 
durch physische, psychische und/oder kognitive Einschränkungen und Behinderungen, muss 
ausgeschlossen bleiben, ohne bildgebende Technologie im Rahmen von Verordnungen mit-
einander zu kommunizieren und dies als Behandlung zu deklarieren.  
Beim Einsatz von Technologien zum Kontakt über die Distanz muss im mindesten eine bild-
gebende Technologie, die die Inaugenscheinnahme auf den Patienten wie auch umgekehrt 
des Behandlers ermöglicht, eingesetzt werden.  
Daher ist einzig der eindeutige Begriff der Videosprechstunde als bildgebende Technologie 
im Gegensatz zur Fernbehandlung zu verwenden. 

GKV-SV; KBV, DKG:  
Kenntnisnahme. Aufgrund dieser und weite-
rer Stellungnahmen wird eine neue Formu-
lierung vorgesehen, welche inhaltlich den ge-
nannten Stellungnahmen nachkommt und 
deren Formulierungen aufgreift.  
PatV:  
Zustimmung zum Begriff „Videosprech-
stunde“; Zu den Ausführungen im Übrigen: 
Aus Sicht der PatV soll nur die Auslösung ei-
ner Verordnung bei bekanntem Zustand 
(hier: ausreichende Feststellungen der Ver-
ordnungsvoraussetzungen nach § 3 im per-
sönlichen Kontakt oder in der Videosprech-
stunde) nicht nur nach einem Kontakt per 
Telefon, sondern auch mittels sonstiger 
Kommunikationsmedien erfolgen, da dies 
die gängige Versorgungspraxis auch gerade 
für Menschen mit Pflegebedarf darstellt 
(siehe hierzu Kap. 2.9 in den TrGr sowie ge-
änderte Formulierung der PatV für Absatz 3a 
Satz 8, vgl. unter Abschnitt 6.2 zur HKP-RL-
Änderung) 

 Ja 
(siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL-Än-
derung) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Paritätischer HKP-RL Grundlegendes zur Teilnahme des ambulanten Pflegedienstes an Fernbehandlung und das 
Recht des Patienten auf einen Hausbesuch: 
1. Es darf daraus keine Verpflichtung für ambulante Pflegedienste entstehen, 

• Videosprechstunden beizuwohnen 
• dafür die Technik zur Verfügung zu stellen und 
• anschließend beim Verordner die Verordnung abzuholen  

Zu 1.: Der Anregung aus der Stellungnahme 
bezüglich der Erweiterung des Leistungsver-
zeichnisses wird nicht gefolgt. Diese Erweite-
rung des Leistungsverzeichnisses ist nicht Ge-
genstand des Beratungsverfahrens. Verord-
nungsfähig im Rahmen der HKP sind nur 
Maßnahmen der Behandlungspflege, der 

Nein 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Soll der Pflegedienst an der Videosprechstunde teilnehmen muss die aufgewendete Einsatz-
zeit refinanziert werden. Dafür bedarf es einer Erweiterung des Leistungsverzeichnisses der 
HKP-RL um die Leistungen Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen 
Fernbehandlungen. Die Teilnahme des ambulanten Pflegedienstes an der Fernbehandlung 
erfordert schließlich eine ärztliche Verordnung Begleitung und Unterstützung der Versicher-
ten bei ärztlichen Fernbehandlungen.   
Es kann passieren, dass zum vorgeschlagenen Zeitpunkt einer Sprechstunde keine Pflege-
fachkraft zur Verfügung steht, dem ist Rechnung zu tragen. Ferner bedarf es einer rechtlichen 
Absicherung bei mündlichen Anordnungen.  
Geklärt werden müssen die Zurverfügungstellung der benötigten Hardware und auch Soft-
ware sowie deren Refinanzierung der (Investitions- und Instandhaltungskosten). 
Hinsichtlich der Einsatzzeit bei Videosprechstunden (genauso wie bei anderen Fernbehand-
lungen) muss eine Ausfallregelung vereinbart werden, wenn die Sprechstunde kurzfristig ab-
gesagt wird, oder Wartezeit entsteht.   
Wenn ein Fernbehandlung ohne Teilnahme des ambulanten Pflegedienstes stattfindet, ist zu 
klären, wie den Pflegedienst Anordnungen erreichen, die der Pflegedienst umsetzen soll.  
2. Das Recht des Patienten auf einen Hausbesuch seines behandelnden (Haus-)Arztes darf 
dadurch nicht beschnitten werden. Es dürfen dem Patienten keine Nachteile daraus erwach-
sen, wenn er die Technik nicht hat oder nicht bedienen kann. 

Grundpflege und der hauswirtschaftlichen 
Versorgung. Vergütungsfragen sind Gegen-
stand der Verträge nach § 132a Abs. 4 SGB V. 
Assistenzleistungen für die Einholung einer 
Verordnung via Videosprechstunde sind zu-
dem keine Leistungen der HKP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Aufgabe und Pflicht von ärztlichen 
Hausbesuchen ergibt sich aus § 17 Abs. 6 
BMV-Ä und ist nicht Regelungsgegenstand 
der Richtlinien des G-BA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nein 

6.  DRK HKP-RL Grundsatzposition zu Fernbehandlung/ Videosprechstunde 
Das DRK spricht sich für die Aufnahme des Begriffes Fernbehandlung aus und lehnt eine Be-
grenzung auf den Begriff Videosprechstunde ab. 
Bei einer Begrenzung auf Videosprechstunden sehen wir eine Benachteiligung von Patienten 
die keinen Zugang zu dieser Technik haben oder sie erkrankungsbedingt nicht (mehr) nutzen 
können. 
Da im Einzelfall der Verordner entscheidet, ob er eine Verordnung verantworten kann, gibt 
es keine sachlichen Ausschlussgründe für Fernbehandlungen. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Übri-
gen hierzu Würdigung unter lfd. Nr. 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 
 
 
  

Ja, siehe lfd. 
Nr. 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

7.  Diakonie HKP-RL Vorab/Grundsätzliches: Die Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung ist immer eine Ent-
scheidung der verordnenden Vertragsärztin/des verordnenden Vertragsarztes.  
Neben der Aufnahme der Möglichkeit der Verordnung im Rahmen einer ärztlichen Fernbe-
handlung ist nach Auffassung der Diakonie Deutschland auch eine Erweiterung des Leistungs-
verzeichnisses um die Leistung der Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztli-
chen Fernbehandlungen erforderlich. 
Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass es im konkreten Fall und auch während des ge-
samten Behandlungsverlaufes immer Entscheidung der behandelnden Ärztin/des behan-
delnden Arztes bleibt, ob sie/er eine persönliche Konsultation für erforderlich hält oder den 
Einsatz audiovisueller Kommunikationstechnologien ermöglicht. 
Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt bzw. die Vertragspsychotherapeutin oder der Ver-
tragspsychotherapeut kann eine Fernbehandlung nur vornehmen, wenn dies vertretbar ist. 
Die Prüfung liegt damit in der Verantwortung der Verordnerin bzw. des Verordners. Zu be-
achten ist, dass die technischen Voraussetzungen sowie die Nutzungskompetenzen für eine 
Videosprechstunde sowohl bei der Verordnerin oder dem Verordner als auch bei den Pati-
entinnen und Patienten vorhanden sein müssen. (siehe Tragende Gründe, Seite 3, Spalte 
„KBV, DKG, PatV“) 
Wenn die Nutzungskompetenz für eine Fernbehandlung, insbesondere für eine Video-
sprechstunde nicht vorhanden ist, muss es auch die Möglichkeit geben, dass die Verordnerin 
bzw. der Verordner eine Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fern-
behandlungen verordnet.  
Wir schlagen deshalb die Erweiterung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL um die Leis-
tung „Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fernbehandlungen“ vor. 

Kenntnisnahme 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 5 

Nein 

8.  Diakonie HKP-RL Nach Ansicht der Diakonie Deutschland muss der Anspruch des Versicherten auf einen Haus-
besuch durch die Vertragsärztin/den Vertragsarzt weiterhin bestehen bleiben, trotz der Mög-
lichkeit der Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung. 
Des Weiteren ist es wichtig hervorzuheben, dass weder ein Anspruch auf Fernbehandlung 
besteht, noch eine Verpflichtung zur Teilnahme seitens des Patienten besteht. Es handelt sich 

Kenntnisnahme 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 5 
 
Keine Verpflichtung zur Teilnahme für Pati-
entinnen und Patienten. In § 31b BMV-Ä ist 
geregelt, dass die Vereinbarungspartner sich 

Nein 
 
 
Nein 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

um eine Alternative zur persönlichen Inaugenscheinnahme vor Ort in der Praxis des Arztes 
oder im Zusammenhang mit einem Hausbesuch. 
Durch die Möglichkeit der Fernbehandlung darf nicht das Recht des Versicherten auf einen 
Hausbesuch seiner behandelnden Vertragsärztin bzw. seines behandelnden Vertragsarztes 
beschnitten werden. Es dürfen dem Patienten keine Nachteile daraus erwachsen, wenn er 
die Technik nicht hat, nicht bedienen kann oder nicht nutzen will und auch keine Begleitung 
und Unterstützung des ambulanten Pflegedienstes in Anspruch nehmen will, sofern diese 
seine behandelnde Vertragsärztin bzw. sein behandelnder Vertragsarzt verordnen würde. 

einig sind, dass die Teilnahme an der Video-
sprechstunde für alle Teilnehmenden freiwil-
lig ist. Daher wird kein weiterer Regelungsbe-
darf in der Richtlinie gesehen. Hierzu erfolgt 
ein ergänzender Hinweis in den Tragenden 
Gründen zu allen 3 Richtlinien. 
 

9.  DGP HKP-RL Zu dem Begriff [A:] Fernbehandlung / [B:] Videosprechstunde 
Hier unterstützt die DGP das Votum der KBV, DKG, PatV 
Technische Voraussetzungen sowie die Nutzungskompetenzen für eine Videosprechstunde 
müssen sowohl beim Verordner oder der Verordnerin als auch bei den Versicherten vorhan-
den sein. Nicht nur ältere Menschen, sondern auch Menschen mit Behinderungen haben 
vielfach kein ausreichendes Wissen für Hardware und Software, um eine Videosprechstunde 
wahrnehmen zu können. 
Die Prüfung, ob eine Verordnung mittels telefonischen Kontaktes ausreichend valide ausge-
stellt werden kann, liegt in der Verantwortung der Verordnerin bzw. des Verordners. 
Die Entscheidung, ob im Rahmen einer telefonischen Konsultation die Identität zweifelsfrei 
festgestellt werden kann und darüber, ob die Voraussetzungen für das gewählte Kommuni-
kationsmittel vorliegen, mithin auch über Telefon verordnet werden kann, oder ob auf Video 
als Kommunikationsmittel oder zum unmittelbar persönlichen Kontakt zu wechseln ist, ist 
durch die Verordnerin oder den Verordner zu treffen. 
Ist die Verordnung nur nach genauer Indikationsstellung und persönlicher Befunderhebung 
möglich, kann die Verordnerin/der Verordner auch Fachexpertise aus der beruflichen Fach-
pflege dazuziehen (z.B. bei chronischen und schwer heilbaren Wunden (Nr. 31a des Leis-
tungsverzeichnisses), eine Wundexpertin/einen Wundexperten). 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Übri-
gen hierzu Würdigung unter lfd. Nr. 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 5 
 

Ja, siehe lfd. 
Nummer 4 

10.  BV Geriatrie Reha-RL Der Bundesverband Geriatrie e.V. begrüßt grundsätzlich den als Auftrag aus dem Gesetz für 
eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Gesetz – 

Kenntnisnahme Nein 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

DVG) resultierenden Beschlussentwurf und die zugrundeliegende Intention, Digitalisierungs-
prozesse im deutschen Gesundheitswesen weiter voranzutreiben.  
Gleichwohl weist der Bundesverband Geriatrie e.V. auf spezifische Besonderheiten und Her-
ausforderungen bei der adäquaten Versorgung geriatrischer Patientinnen und Patienten im 
Zusammenhang mit Digitalisierungsprozessen hin. 
Im internationalen Vergleich besteht in Deutschland erheblicher Nachholbedarf bei dem Auf- 
und Ausbau und der Nutzung technischer und digitalinfrastruktureller Möglichkeiten im Ge-
sundheitswesen. Dabei sind durch den digitalen Fortschritt bereits viele Gesundheitsanwen-
dungen und Informationsangebote entstanden, die Patientinnen und Patienten im Umgang 
mit einer Erkrankung unterstützen könnten. Insofern ist es grundsätzlich zu begrüßen, dass 
solche Angebote künftig für alle Patienten und Patientinnen leichter zugänglich sein sollen 
und digitale Übertragungswege einen besseren Informationsaustausch zwischen Ärzten, 
Fachärzten und Krankenhäusern, Apotheken und Patientinnen und Patienten ermöglichen 
sollen. Diese Übertragungswege müssen nutzerfreundlich und sicher ausgestaltet sein. 
Betagte und hochbetagte Patientinnen und Patienten sind dabei besonders zu berücksichti-
gen: Digitale Anwendungen müssen altersunabhängig, auch bei bestehenden kognitiven und 
physischen Einschränkungen und selbstbestimmt nutzbar sein. Insofern ist es zu begrüßen, 
wenn Krankenkassen ihren Versicherten künftig Förderungen zur digitalen Gesundheitskom-
petenz anbieten. Für Patientinnen und Patienten im fortgeschrittenen Lebensalter dürfen de-
ren häufig fehlende Affinität zu technischen Neuerungen und Skepsis gegenüber Digitalisie-
rung – im Sinne einer Vermeidung von Altersdiskriminierung – nicht zu einer strukturellen 
Benachteiligung durch Digitalisierungsprozesse führen. Bei der Versorgung geriatrischer Pati-
entinnen und Patienten sind im Zusammenhang mit Digitalisierung und Innovationen über-
dies deren spezifische Behandlungsbedarfe und -verläufe zwingend besonders zu berücksich-
tigen, dies gilt bereits für die Verordnung von Leistungen. 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

11.  CaSu Reha-RL Grundsätzliche Einschätzung 
Wir begrüßen die Änderung der Rehabilitationsrichtlinie zur „Verordnung im Rahmen der 
ärztlichen Fernbehandlung und in elektronischer Form“ grundsätzlich dahingehend, dass die 
bestehende Reha-Richtlinie um die Möglichkeit der Verordnung in elektronischer Form, ge-
mäß § 86 Abs. 2 SGB V angepasst wird und somit dem Auftrag des Gesetzgebers aus dem 
Digitale-Versorgungsgesetz, vom 09.12.2019, Rechnung getragen wird. 
Wir weisen jedoch auf die Besonderheit der Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen hin, 
bei denen eine Verordnung im Rahmen elektronischer Möglichkeiten einer besonders sorg-
fältigen fachlichen Abwägung bedarf und bei denen eine persönliche Verordnung grundsätz-
lich das Mittel der Wahl darstellt.  
Die Möglichkeit der Fernbehandlung / Videosprechstunde sehen wir insofern als wichtige, 
jedoch ergänzende Möglichkeit der Verordnung von medizinischen Leistungen zur Rehabili-
tation Abhängigkeitskranker an, z. B. wenn eine Antragstellung aus individuellen oder fallspe-
zifischen Gründen zeitlich eilt und eine Verordnung unter den Maßgaben einer persönlichen 
Anwesenheit nicht möglich ist. 
Deshalb ist im Rahmen einer elektronischen Verordnung sehr zu begrüßen, dass eine Verord-
nung nur erfolgen kann, „wenn sich die Verordnerin oder der Verordner mit den begrenzten 
Mitteln der Fernbehandlung / Videosprechstunde einen ausreichenden Eindruck vom Ge-
sundheitszustand der Patientin oder des Patienten verschaffen kann, die Erkrankung dies also 
nicht insbesondere aufgrund ihrer Art oder Schwere ausschließt.“ 

Kenntnisnahme Nein 

12.  DHS Reha-RL Grundsätzliche Einschätzung 
Wir begrüßen die Änderung der Rehabilitationsrichtlinie zur „Verordnung im Rahmen der 
ärztlichen Fernbehandlung und in elektronischer Form“ grundsätzlich dahingehend, dass die 
bestehende Reha-Richtlinie um die Möglichkeit der Verordnung in elektronischer Form, ge-
mäß § 86 Abs. 2 SGB V angepasst wird und somit dem Auftrag des Gesetzgebers aus dem 
Digitale-Versorgungsgesetz, vom 09.12.2019, Rechnung getragen wird. 

Kenntnisnahme Nein 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Wir weisen jedoch auf die Besonderheit der Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen hin, 
bei denen eine Verordnung im Rahmen elektronischer Möglichkeiten einer besonders sorg-
fältigen fachlichen Abwägung bedarf und bei denen eine persönliche Verordnung grundsätz-
lich das Mittel der Wahl darstellt.  
Die Möglichkeit der Fernbehandlung / Videosprechstunde sehen wir insofern als wichtige, 
jedoch ergänzende Möglichkeit der Verordnung von medizinischen Leistungen zur Rehabili-
tation Abhängigkeitskranker an, z. B. wenn eine Antragstellung aus individuellen oder fallspe-
zifischen Gründen zeitlich eilt und eine Verordnung unter den Maßgaben einer persönlichen 
Anwesenheit nicht möglich ist. 
Deshalb ist im Rahmen einer elektronischen Verordnung sehr zu begrüßen, dass eine Ver-
ordnung nur erfolgen kann, „wenn sich die Verordnerin oder der Verordner mit den be-
grenzten Mitteln der Fernbehandlung / Videosprechstunde einen ausreichenden Eindruck 
vom Gesundheitszustand der Patientin oder des Patienten verschaffen kann, die Erkran-
kung dies also nicht insbesondere aufgrund ihrer Art oder Schwere ausschließt.“ 

13.  SVLFG Reha-RL Die Anpassung der Rehabilitations-Richtlinie ist aus unserer Sicht infolge des DVG nachvoll-
ziehbar. 
Die Besonderheiten im Bereich der medizinischen Rehabilitation sollten in der Rehabilitati-
ons-Richtlinie berücksichtigt werden. 
Die Landwirtschaftliche Alterskasse (LAK) ist von der vorgesehenen Änderung der Rehabili-
tations-Richtlinie nicht unmittelbar betroffen. Der Ansatz, die Regelungen des DVG auch in 
der Rehabilitations-Richtlinie aufzugreifen, ist aus unserer Sicht nachvollziehbar. 
Die Regelungen der Rehabilitations-Richtlinie sollten aus unserer Sicht berücksichtigen, dass 
sich die Indikationsstellung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation gegenüber ande-
ren Versorgungsbereichen abgrenzt, indem seitens der Verordnerin/des Verordners vielfäl-
tige und komplexe Kriterien zu bewerten sind. Insbesondere die ärztlicherseits auf Grund-
lage einer verordnungsrelevanten Diagnose vorzunehmende Einschätzung der Rehabilitati-
onsbedürftigkeit und –fähigkeit sowie die Beurteilung der im Einzelfall gebotenen Leistungs-
form (ambulant oder stationär) erfordert unseres Erachtens einen vorangegangenen per-
sönlichen Kontakt mit der Patientin/dem Patienten. Unter diesen Gegebenheiten (Patien-
tin/Patient ist einschließlich der verordnungsrelevanten Diagnose der Verordnerin/dem 

GKV-SV: 
Kenntnisnahme der Zustimmung 
KBV, PatV, DKG:   
schließen sich ausgehend von dieser Stel-
lungnahme der Position des GKV-SV an und 
tragen den Begriff „Videosprechstunde“ mit 
(anstelle „Fernbehandlung“) 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, siehe 
Spalte links 
und siehe 
lfd. Nr. 33 
(siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
Reha-RL) 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Verordner persönlich bekannt) ist aus unserer Sicht vorstellbar, weitere Schritte wie zum 
Beispiel auch die finale Entscheidung zur Verordnung per Fernbehandlung durchzuführen. 
Hierfür eignet sich aus unserer Sicht vorzugsweise die Videosprechstunde als visuelle Form 
der Fern-Kommunikation zwischen Verordnerin/der Verordner und Patientin/Patient bes-
ser als ein bloßes Telefonat, bei dem keine Aufnahme von augenscheinlichen Eindrücken 
möglich ist. 
Der Verordner/die Verordnerin bindet den Patienten/Patientin partizipativ an der umfas-
senden Ermittlung des Rehabilitations-/Teilhabebedarfs ein. Auch dies ist aus unserer Sicht 
nur unter den beschriebenen Rahmenbedingungen (persönlich oder per Video) möglich. 
Wir halten daher die jeweiligen Auffassungen/Vorschläge des GKV-SV für sachgerecht. 

 
 
 
 
 
 
 
Zur Streichung Möglichkeit der telefoni-
schen VO: siehe lfd. Nummer 33 
 
 

 

B-6.1.2 Stellungnahmen zum Richtlinientext 

B-6.1.2.1 Stellungnahmen zu § 3 Absatz 3a HeilM-RL, § 1b Reha-RL und § 3 Absatz 1a HKP-RL 

a) Begriff der Fernbehandlung/Videosprechstunde (Satz 1) 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

14.  BÄK HeilM-RL 
Reha-RL 

Die Bundesärztekammer begrüßt, dass mit der Anpassung dieser Richtlinie eine Verordnung 
mittelbar persönlich im Rahmen der Fernbehandlung erfolgen kann, wenn dies aus ärztlicher 
Sicht unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorgaben vertretbar ist.  
Die Bundesärztekammer empfiehlt, den Begriff „Fernbehandlung“ zu verwenden, da bei Ver-
wendung dieses Begriffs die Nutzung von Video oder Telefon zulässig ist. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Übri-
gen Würdigung zur HKP-RL unter lfd. Nr. 4 so-
wie zur Reha-RL unter lfd. Nr. 13 und die da-
raus folgenden Änderungen am BE. 

Ja, siehe lfd. 
Nummer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

15.  BÄK HeilM-RL Bestimmte Patientengruppen, wie z. B. Patienten im höheren Lebensalter oder Menschen 
mit Behinderungen, sind für eine Fernbehandlung auf einen telefonischen Patienten-Arzt-
Kontakt angewiesen, wenn sie Angebote über Video nicht wahrnehmen können. 
Im Folgenden wird auf die Formulierungsvorschläge der Heilmittel-Richtlinie eingegangen. 
Zu den Änderungen in § 3, hier Einfügung Absatz 3a nach Absatz 3 schlägt die Bundesärzte-
kammer folgenden Text vor: 
„Eine Verordnung kann mittelbar persönlich im Rahmen der Fernbehandlung erfolgen, 
wenn dies aus ärztlicher oder psychotherapeutischer Sicht unter Beachtung der berufsrecht-
lichen Vorgaben Regelungen vertretbar ist. 
Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass die oder der Versicherte [GKV-SV, KBV] und die 
verordnungsrelevante  Diagnose sowie die Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit der 
Verordnerin oder dem Verordner oder einer anderen verordnungsberechtigten Person der-
selben Berufsausübungsgemeinschaft unmittelbar persönlich bekannt [DKG, PatV] ist, dass 
die Verordnerin oder der Verordner von der verordnungsrelevanten Erkrankung Kenntnis 
hat, und dass die Erkrankung eine Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung nicht aus-
schließt.“ 

Kenntnisnahme. Ablehnung. Die Vorausset-
zung der Kenntnis der Diagnose und der 
Kenntnis der Erkrankung stellen eine Dop-
pelung dar.  
 
 
 

Nein 

16.  BPtK HeilM-RL 
HKP-RL 
Reha-RL 

Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) befürwortet den von der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG), der Patientenvertretung (PatV) und der Kassenärztlichen Bun-
desvereinigung (KBV) gewählten Begriff der „Fernbehandlung“ gegenüber dem vom GKV-
Spitzenverband (GKV-SV) gewählten Begriff der „Videosprechstunde“. 
Bei dem Begriff der Videobehandlung handelt es sich um im Einheitlichen Bewertungsmaß-
stab (EBM) klar definierte Leistungen, die die Nutzung von telefonischer Kommunikation 
nicht beinhalten. Da im Entwurf zur Änderung der Richtlinie von allen Bänken die Möglichkeit 
vorgesehen ist, in begründeten Einzelfällen auch Verordnungen im Rahmen einer telefoni-
schen Konsultation vorzunehmen, erscheint der Begriff der Fernbehandlung deutlich geeig-
neter, weil dieser sowohl die Kommunikation per Video als auch per Telefon umfasst. Aus 
diesem Grund sollte aus Sicht der BPtK auch der vom GKV-SV vorgeschlagene Satz 3 [HeilM-
RL]/Satz 7 [Re-RL/HKP-RL] entfallen. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Übri-
gen Würdigung zur HKP-RL unter lfd. Num-
mer 4 und die daraus folgende Änderung am 
BE der HKP-RL. Diese Änderung wird gleich-
lautend im BE zur HeilM-RL vorgenommen. 
Damit wird der Argumentation in der vorlie-
genden Stellungnahme genüge getan, wo-
nach auch die telefonische Konsultation Be-
rücksichtigung finden soll.  
Für Verordnungen von Leistungen zur medi-
zinischen Rehabilitation nach der Reha-RL 
wird sich auf den Begriff der Videosprech-
stunde verständigt.  

Ja, siehe lfd. 
Nummer 4 
für HKP-RL 
bzw. ent-
sprechend 
für HeilM-
RL 
 
Nein in Be-
zug auf die 
telefonische 
Konsulta-
tion in der 
Re-RL (siehe 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Spalte links 
und lfd. 
Nummer 
13 und 33) 

17.  SHV HeilM-RL Eine Verordnung kann mittelbar persönlich im Rahmen der Fernbehandlung erfolgen, … 
Der SHV unterstützt hier die von DKG, PatV und KBV vorgebrachte Formulierung Fernbe-
handlung. Im Vergleich zu der vom GKV-SV vorgebrachte Formulierung Videosprechstunde 
lässt eine Fernbehandlung offen, welcher Weg einer digitalen Übertragung in der Situation 
gewählt wird, bzw. aus technischen Gründen in dieser Situation möglich ist. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung auch im Hinblick auf die 
HeilM-RL nicht gefolgt. Siehe im Übrigen 
hierzu Würdigung unter lfd. Nummer 16 so-
wie entsprechend  Nummer 4 und die dar-
aus folgende Änderung am BE. 

Nein, siehe 
lfd. Nr. 16 
und ent-
sprechend 
lfd. Num-
mer 4 

18.  dba  HeilM-RL § 3 Absatz 3a Satz 1 ist zu streichen: 
Eine Verordnung kann mittelbar persönlich im Rahmen der [DKG, PatV, KBV: Fernbehand-
lung/GKV-SV: Videosprechstunde] erfolgen, … 
und zu ersetzen durch: Telemedizinische Sprechstunde (TMS) 
Der Begriff Fern-Behandlung erweckt einen Eindruck, der nicht erfüllt werden soll/kann. Bei 
dem Kontakt per Video gemäß § 3 HeilM-RL handelt es sich nicht um eine Behandlung aus 
der Ferne wie zum Beispiel eine Fern-OP/Telechirurgie per Computersoftware, auch nicht 
um Diagnostik oder ärztliche bzw. psychotherapeutische Therapie, sondern ausschließlich 
um die Verordnung eines Heilmittels auf Grundlage der der Verordnerin oder dem Verordner 
unmittelbar persönlich und hinreichend bekannten Diagnose. 
Die in § 3a beschriebenen Leistungen weisen primär die Merkmale einer Sprechstunde auf 
und nicht die einer Behandlung. Die Behandlung gemäß HeilM-RL erfolgt dann durch die Heil-
mittelerbringerin oder den Heilmittelerbringer auf Grundlage dieser Verordnung. 
Um die unmittelbar persönliche und hinreichende ärztliche bzw. psychotherapeutische Diag-
nose gewährleisten zu können, muss die ärztliche bzw. psychotherapeutische Behandlung 
jederzeit auch im Wege eines unmittelbar persönlichen Kontaktes in den Praxisräumen der 
Verordnerin oder des Verordners durchgeführt bzw. fortgeführt werden können. Das kann 
ein Kontakt über eine große räumliche Distanz, also aus der Ferne, nicht sicherstellen. Sollte 
der persönliche Kontakt aber notwendig sein/werden, würden Patientinnen oder Patienten 

Der Anregung aus der Stellungnahme wird 
nicht gefolgt, da die Begrifflichkeit der Fern-
behandlung in bisherigen Normen bereits 
ausreichend beschrieben ist (SGB 
V/MWBO/Bundemantelvertrag Ärzte) und 
in den Tragenden Gründen konkretisiert 
wird. 
GKV-SV ergänzend: 
Der Hinweis, dass es sich nicht um eine Be-
handlung im eigentlichen Sinne, sondern um 
Verordnungen handelt, kann inhaltlich nach-
vollzogen werden. Der Begriff Videosprech-
stunde kommt dem Anliegen des dba im 
Grundsatz nach, im Gegensatz zu dem Be-
griff der „Fernbehandlung“. Kein Änderungs-
bedarf, siehe auch Würdigung in lfd. Nr. 6. 

Nein 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

dann vermutlich eher zur Ärztin oder zum Arzt bzw. zur Psychotherapeutin oder zum Psycho-
therapeuten in der Nähe gehen, was Ärztehopping, wieder einen neuen Verordnungsfall und 
Kostensteigerung auslösen würde. 
Aus diesen Gründen sollte die in § 3 HeilM-RL beschriebene Möglichkeit des „mittelbaren“ 
Kontakts nicht zu hohe und unerfüllbare Erwartungen wecken bzw. nicht irreführend als 
Fern-Behandlung bezeichnet werden. 
Fazit: 
Es ist sinnvoll, den in der HeilM-RL bereits verwendeten Begriff „Telemedizinische Leistun-
gen“ (TML) zu adaptieren und Telemedizinische Sprechstunde (TMS) zu verwenden. 

19.  BED HeilM-RL Eine Verordnung kann mittelbar persönlich im Rahmen der Fernbehandlung erfolgen, wenn 
dies aus ärztlicher oder psychotherapeutischer Sicht unter Beachtung der berufsrechtlichen 
Vorgaben vertretbar ist. 
Die Ergänzungen in Satz 1 „unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorgaben“ und „vertret-
bar“ weisen schon explizit auf die entsprechenden berufsrechtlichen Regelungen hin, die 
vom Grundsatz der unmittelbar persönlichen Leistungserbringung ausgehen.  
Mithin gibt es keine erkennbaren Gründe dafür, den Verordnerinnen oder Verordnern die 
Entscheidungskompetenz abzusprechen, ob im jeweiligen Fall eine telefonische Konsultation 
zielführend ist. 
Ergänzend zu den Ausführungen von KBV, DKG und PatV in den tragenden Gründen möch-
ten wir das Beispiel des Umzugs anführen.  
Wie in unserer Vorbemerkung erwähnt, gibt es bereits heute regional deutliche Unter-
schiede in der Erreichbarkeit der hausärztlichen Versorgung, sodass im Fall eines Umzugs von 
Patient*innen die Verordnung mittels telefonischer Konsultation eine sehr niedrigschwellige 
Möglichkeit darstellt, um in solchen Überbrückungsphasen eine bereits begonnene Heilmit-
telversorgung lückenlos weiterzuführen. 
Insofern stellen wir auch im Weiteren auf den Begriff der Fernbehandlung ab. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Übri-
gen hierzu Würdigung unter lfd. Nummer 16 
sowie entsprechend unter Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 
 
 

Nein, siehe 
lfd. Nr. 16 
und ent-
sprechend 
lfd. Num-
mer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

20.  AWO HKP-RL 
Reha-RL 

Der AWO Bundesverband spricht sich für die Regelung einer Fernbehandlung aus, die Ver-
ordnungen nach telefonischem Kontakt oder nach Kontakt über eine Videokonferenz er-
möglicht 
Fernbehandlungen sind eine sinnvolle Ergänzung im Rahmen der ambulanten medizinischen 
Versorgung. Die Einbindung einer ärztlichen Verordnung ist hier mit Rechnung zu tragen. Ge-
rade in der Zeit der Corona-Pandemie zeigte sich, dass für die Versorgung der Bevölkerung 
die Ausschöpfung bestehender technischer Möglichkeiten, auch in diesem Bereich sinnvolle 
und entlastende Ergänzungen bieten. 
Der Begriff Fernbehandlungen umfasst das ganze Spektrum elektronischer Kommunikati-
onsmedien. Neben Videosprechstunden ist auch der telefonische Kontakt eingeschlossen. 
Nicht jedem Versicherten stehen die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an ei-
ner Videosprechstunde zur Verfügung, so dass mit einem breiteren technischen Ansatz 
mehr Versicherte erreicht werden können. Hierfür spricht sich der AWO Bundesverband 
aus. 

HKP-RL: Dem Vorschlag wird bzgl. des Begrif-
fes der Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe 
im Übrigen hierzu Würdigung unter lfd. 
Nummer 16 (zur Reha-RL) sowie unter Num-
mer 4 (zur HKP-RL) und den daraus folgen-
den Änderungen an den BE. 
Reha-RL: Zur Streichung Möglichkeit der te-
lefonischen VO: siehe lfd. Nummer 33 
 
 

Siehe lfd. 
Nr. 16 und 
lfd. Num-
mer 4 
Für Reha-
RL: siehe 
lfd. Nr. 33 
 
 
 
 
 

21.  Caritas HKP-RL Wir plädieren für die Verwendung des Begriffes „Fernbehandlung“ und schließen uns der Be-
gründung von KBV, DKG, PatV an. 
Der Begriff der Fernbehandlung ist weiter gefasst als der der Videosprechstunde. „Fernbe-
handlung“ greift die in der MBO-Ä sowie MBO-PT neu normierte Vorgabe für die Behandlung 
via elektronischen Kommunikationsmedien auf und normiert sie auch in der Richtlinie.  Die 
Fernbehandlung schließt eine telefonische Verordnung mit ein; deshalb spricht sich der Deut-
sche Caritasverband für die Verwendung des Begriffes „Fernbehandlung“ aus. 
Die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an einer Videosprechstunde – Hard-
ware, Software sowie eine (stabile) Internetverbindung – sind nicht bei allen Patient_innen 
vorhanden, bei denen eine Verordnung auch ohne persönliche Konsultation sinnvoll sein 
kann. Entsprechende Konstellationen, in denen eine Verordnung nach telefonischer Konsul-
tation möglich und sinnvoll ist, werden von KBV, DKG, PatV in den Tragenden Gründen um-
fangreich dargelegt. 
Der Begründung des GKV-SV für die Verwendung des Begriffes Videosprechstunden, dass 
„(n)eben der Feststellung der verordnungsrelevanten Diagnose als medizinische Begründung 
(…) auch zu prüfen (ist), ob nicht durch die Versicherte oder den Versicherten selbst oder im 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Übri-
gen hierzu Würdigung unter lfd. Nummer 4 
und die daraus folgende Änderung am BE. 
 

Siehe lfd. 
Nummer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Haushalt lebende Personen die Maßnahmen der HKP durchgeführt werden können“, kön-
nen wir nicht folgen. 
Zum einen können wir nicht nachvollziehen, welche Kriterien hierfür herangezogen werden 
sollen, die ausschließlich im Rahmen einer Videosprechstunde geprüft werden könnten. Zum 
anderen ist eine Befragung der/des Versicherten oder einer im Haushalt lebenden Person, 
ob sie/er in der Lage dazu ist, die Maßnahmen selbst durchzuführen, auch am Telefon mög-
lich. Abgesehen davon dürfte sich diese Frage bei Folgeverordnungen oder bei bestimmten 
Diagnosen/Fallkonstellationen von vornherein erübrigen. 
Wir möchten zudem darauf hinweisen, dass es im konkreten Fall und auch während des ge-
samten Behandlungsverlaufes immer Entscheidung der behandelnden Ärztin/des behan-
delnden Arztes bleibt, ob sie/er eine persönliche Konsultation für erforderlich hält oder den 
Einsatz audiovisueller Kommunikationstechnologien ermöglicht. 

22.  Caritas Reha-RL Fernbehandlung vs. Videosprechstunde 
Übernahme Position DKG/PatV/KBV 
Der Begriff der Fernbehandlung ist weiter gefasst als der der Videosprechstunde. Der Begriff 
der Fernbehandlung greift die in der MBO-Ä sowie MBO-PT neu normierte Vorgabe für die 
Behandlung via elektronischen Kommunikationsmedien auf und normiert sie auch in der 
Richtlinie. Zudem ist der Begriff der Fernbehandlung weiter gefasst als die Videosprech-
stunde. Sie schließt auch eine telefonische Verordnung nicht aus. Dies sollte allerdings nur 
ergänzend möglich sein, wen zuvor ein unmittelbarer oder Kontakt per Videosprechstunde 
stattgefunden hat, aber noch Detailinformationen für die Verordnung gefehlt haben.  
Da die Verordnung von Leistungen z.B. bei der geriatrischen Rehabilitation auch die Durch-
führung von Funktionstests in Präsenz erfordert, sind die von KBV/DKG/PatV in den Tragen-
den Gründen genannten Personengruppen, nämlich Patient_innen mit chronischen Erkran-
kungen sowie Patient_innen, über die die behandelnden Ärzt_innen oder Psychothera-
peut_innen aktuelle Kenntnisse z.B. zu Vorbefunden, Krankheitsverlauf haben, die Pati-
ent_innen, für die die elektronische Verordnung von Rehabilitation am meisten in Frage kom-
men. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Übri-
gen hierzu Würdigung unter lfd. Nummer 16 
und die daraus folgende Änderung am BE. 
 

Siehe lfd. 
Nr. 16  
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

23.  dbs  HeilM-RL In § 16b HeilM-RL ist bereits der Begriff der telemedizinischen Leistung geschaffen und in die 
HeilM-RL eingeführt worden. 
Diese Begrifflichkeit ist von den die HeilM-RL konkretisierenden und umsetzenden Verträgen 
nach § 125 SGB V aufgegriffen und in die Verträge als Begrifflichkeit eingeführt und übernom-
men worden. 
Es wird daher angeregt, eine einheitliche Begrifflichkeit in der Heilmittel-RL zu verwenden 
und nicht einen weiteren Begriff und eine weitere Definition zu schaffen. 
Der Begriff der telemedizinischen Leistung würde sich auch an dieser Stelle eignen, um eine 
Behandlung im mittelbaren Kontakt über geeignete Medien durchzuführen. 
Die behandelnde Vertragsärztin/der behandelnde Vertragsarzt sollte im Einzelfall entschei-
den können, welche Möglichkeiten (technisch, gesundheitlich, persönlich) in Abhängigkeit 
vom jeweiligen Störungsbild geeignet sind. 
Auch eine Verordnung nach telefonischer Konsultation sollte im Einzelfall möglich sein 

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 18 Nein 

24.  bpa HKP-RL Eine Verordnung kann mittelbar persönlich im Rahmen der Fernbehandlung/Videosprech-
stunde erfolgen, wenn dies aus ärztlicher oder psychotherapeutischer Sicht unter Beach-
tung der berufsrechtlichen Vorgaben vertretbar ist. 
Der bpa schließt sich der DKG, PatV und KBV an und befürwortet den Begriff der „Fernbe-
handlung“. 
Die Begrifflichkeit des GKV-SV ist missverständlich, da bei einer „Videosprechstunde“ der 
Eindruck einer allgemeinen „offenen Sprechstunde“ entstehen kann. 
Das hier die gezielte Verordnung für einen spezifischen Patienten im Mittelpunkt steht (der 
/ die dem Verordner / der Verordnerin zudem unmittelbar persönlich bekannt ist), bringt 
der Begriff „Fernbehandlung“ deutlicher zum Ausdruck. 
Des Weiteren teilt der bpa die Einschätzung (vgl. Tragende Gründe), dass eine Verordnung 
im Rahmen der Fernbehandlung grundsätzlich per Video erfolgt, in bestimmten Fällen aber 
auch nach telefonischer Konsultation möglich sein muss, um auch älteren und anderen Per-
sonen, die in der Nutzung der digitalen Technik eingeschränkt sind, einen erleichterten Zu-
gang zum Arzt zu ermöglichen, um Verordnungen zu erhalten. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Übri-
gen hierzu Würdigung unter lfd. Nummer 4 
und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Sofern seitens des Verordners / der Verordnerin Zweifel vorliegen steht es ihm / ihr frei, ei-
nen Austausch per Video oder die persönliche Vorstellung des Patienten in der Praxis zu ver-
langen. Insofern ist sichergestellt, dass die Patienten hinreichend durch den Verordner / die 
Verordnerin in den Blick genommen und der aktuelle Gesundheitszustand überprüft wird. 

25.  Paritätischer HKP-RL Zu dem Begriff [A:] Fernbehandlung - KBV, DKG, PatV /  
[B:] Videosprechstunde - GKV-SV  
Aus Sicht des Paritätischen soll und kann eine Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung 
grundsätzlich per Videosprechstunde erfolgen und soll in bestimmten Fällen auch nach tele-
fonischer Konsultation möglich sein. Wir folgen insoweit der KBV, DKG, PatV. 
Das bei der Wahl des Mediums zu beachten ist, dass die Fernbehandlung nach telefonischer 
Konsultation im Gegensatz zur Videosprechstunde weiteren Einschränkungen unterliegt, da 
insbesondere visuelle Eindrücke fehlen, ist aus unserer Sicht ausreichend, um auch Fernbe-
handlung grundsätzlich zu ermöglichen.   

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

26.  DRK HKP-RL „In § 3 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 1a eingefügt: 
Eine Verordnung kann mittelbar persönlich im Rahmen der [DKG, PatV, KBV: Fernbehand-
lung/GKV-SV: Videosprechstunde] erfolgen, wenn dies aus ärztlicher oder psychotherapeu-
tischer Sicht unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorgaben vertretbar ist.“ 
Das DRK teilt die Position der DKG, PatV, KBV. 
Es verweist auf die Ausführungen von DKG, PatV in den tragenden Gründen, wonach Pati-
enten auch Verordnungen erhalten können, wenn für sie im Rahmen der Fernbehandlung 
Unterlagen ärztlicher Kollegen vorliegen: 
• „Befunde von einer anderen behandelnden Fachärztin oder einem anderen be-

handelnden Facharzt oder  
• einen Entlassbrief des Krankenhauses erhalten hat, ohne dass die Patientin oder 

der Patient hierfür unmittelbar persönlich vorstellig werden muss.“  
• In einer Ärztegemeinschaft, der Rückgriff auf die Behandlungsdokumentation 

nicht persönlich bekannter Patienten. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Üb-
rigen Würdigung in lfd. Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Ein Einbezug dieser Erkenntnisse vermeidet unnötige Belastungen für die betroffenen Pati-
enten (Transportwege) und erhöht damit die Wirtschaftlichkeit der Versorgung. 

27.  BAG-SAPV HKP-RL Zu den Begriffen: [A:] Fernbehandlung / [B:] Videosprechstunde 
Die BAG-SAPV stimmt der Formulierung der DKG/PatV/KBV zu. 
Kompetenzen zur Nutzung (wie z.B. ausreichendes Wissen und/oder kognitive und körperli-
che Fähigkeiten) für den Umgang für Hardware und Software als auch technische Voraus-
setzungen, um eine Videosprechstunde wahrnehmen zu können, müssen bei den Versi-
cherten vorhanden sein. Dies ist z.B. bei älteren Patienten als auch bei deren Angehörigen 
nicht unbedingt vorauszusetzen. 
Ob eine Verordnung mittels telefonischen Kontaktes ausreichend valide ausgestellt werden 
kann, liegt in der Verantwortlichkeit des verordneten Arztes bzw. der verordneten Ärztin. 

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Üb-
rigen Würdigung in lfd. Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

28.  DGP HKP-RL Auch hier schließt sich die DGP dem Votum von PatV, DKG, KBV an 
Begründung: s.o. [lfd. Nr. 9] 

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

29.  DHPV HKP-RL Die Verordnung sollte mittelbar persönlich im Rahmen einer Fernbehandlung ermöglicht 
werden. 
Der DHPV stimmt insofern in § 3 Abs. 1a S. 1 der Formulierung der DKG/PatV/KBV zu. 
Eine Videosprechstunde ist sehr spezifisch und zudem an kompliziertere technische Voraus-
setzungen geknüpft, die möglicherweise bei älteren Patient*innen nicht vorhanden sind 
bzw. nicht ohne Weiteres bedient werden können.  
Die Verantwortung, ob die Verordnung mittels Fernbehandlung ausreichend ist, obliegt 
dem verordnenden Arzt bzw. der verordnenden Ärztin. 

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

30.  CaSu Reha-RL § 1b Satz 1 und 2 Fernbehandlung / Videosprechstunde 
Der Begriff der Fernbehandlung ist weiter gefasst als der der Videosprechstunde. Sie 
schließt auch eine telefonische Verordnung nicht aus. Dies sollte allerdings nur ergänzend 
möglich sein, wenn zuvor ein unmittelbarer Kontakt oder Kontakt per Videosprechstunde 
stattgefunden hat, aber noch Detailinformationen für die Verordnung gefehlt haben.  

Dem Vorschlag wird bzgl. des Begriffes der 
Fernbehandlung nicht gefolgt. Siehe im Üb-
rigen Würdigung in der lfd. Nummer 16 (zur 
Reha-RL) sowie die daraus folgenden Ände-
rungen am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 
16  
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Wir begrüßen die formulierte Voraussetzung des Satz 2 zu einer mittelbar persönlich erfolg-
ten Verordnung im Rahmen einer Fernbehandlung / Videosprechstunde, die eine persönli-
che Bekanntheit zwischen Verordnerin / Verordner und der Patientin oder dem Patienten 
voraussetzt. 

 
 
Kenntnisnahme der Zustimmung 

31.  DEGEMED Reha-RL § 1b Verordnungen im Rahmen der Fernbehandlung 
Eine Verordnung kann mittelbar persönlich im Rahmen der Fernbehandlung erfolgen, 
wenn dies aus ärztlicher Sicht unter Beachtung der berufsrechtlichen Vorgaben vertretbar 
ist. 
Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass die oder der Versicherte und die verordnungs-
relevante Diagnose sowie die Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Verordnerin oder 
dem Verordner oder einer anderen verordnungsberechtigten Person derselben Berufsaus-
übungsgemeinschaft unmittelbar persönlich bekannt sind und ist, dass die Verordnerin o-
der der Verordner von der verordnungsrelevanten Erkrankung Kenntnis hat und dass die 
Erkrankung eine Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung nicht ausschließt. 
Die DEGEMED schließt sich in der Begründung der vorliegenden Stellungnahme der DKG an. 

Kenntnisnahme. Ablehnung. Die Vorausset-
zung der Kenntnis der Diagnose und der 
Kenntnis der Erkrankung stellen eine Dop-
pelung dar.  
 

Nein 

32.  DHS Reha-RL § 1b Satz 1 und 2 Fernbehandlung / Videosprechstunde 
Der Begriff der Fernbehandlung ist weiter gefasst als der der Videosprechstunde. Sie 
schließt auch eine telefonische Verordnung nicht aus. Dies sollte allerdings nur ergänzend 
möglich sein, wenn zuvor ein unmittelbarer oder Kontakt per Videosprechstunde stattge-
funden hat, aber noch Detailinformationen für die Verordnung gefehlt haben. 
Wir begrüßen die formulierte Voraussetzung des Satz 2 zu einer mittelbar persönlich erfolg-
ten Verordnung im Rahmen einer Fernbehandlung / Videosprechstunde, die eine persönli-
che Bekanntheit zwischen Verordnerin / Verordner und der Patientin oder dem Patienten 
voraussetzt. 

Siehe im Übrigen Würdigung in der lfd. 
Nummer 16 (zur Reha-RL) und die daraus 
folgende Änderung am BE. 
 
 
 
Kenntnisnahme der Zustimmung 

Siehe lfd. 
Nr. 16  

33.  DRV Bund Reha-RL Eine Verordnung von medizinischen Rehabilitationen sollte nur per Fernbehandlung/Video-
sprechstunde erfolgen, falls der Patient dem Behandler bereits persönlich bekannt ist. 

GKV-SV: 
Anpassung der RL-Regelung aufgrund dieser 
Stellungnahme: 

Ja, Strei-
chung des 
Satzes 3 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Die Rentenversicherung teilt die Auffassung, dass die Verordnung bzw. der Befundbericht 
für eine medizinische Rehabilitation nicht ausschließlich auf der Grundlage einer Fernbe-
handlung erfolgen sollte. Die Verordnenden müssen sich von dem Vorliegen der sozialmedi-
zinischen Voraussetzungen persönlich überzeugt haben bzw. die Versicherten aus der lau-
fenden Behandlung kennen und insoweit auch unmittelbar persönliche Kontakte mit Ver-
ordnenden oder Angehörigen derselben Berufsausübungsgemeinschaft stattgefunden ha-
ben. Zudem sieht die gegebene Rechtslage die Nutzung digitaler Techniken entsprechend 
dem DVG im Bereich der Rentenversicherung nicht vor, so dass Befundberichte der Kran-
kenkassen, die auf einer ausschließlichen Fernbehandlung beruhen, von den RV-Trägern je-
denfalls derzeit wohl nicht akzeptiert werden könnten. 

Streichung des Satzes 3, da eine telefonische 
Konsultation bei der Verordnung einer me-
dizinischen Reha aus sozialmedizinischer 
Sicht nicht geeignet ist. Siehe auch lfd. Num-
mer 13. 
 
 

 

b) Zu Satz 2 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

34.  BPtK HeilM-RL 
HKP-RL 
Reha-RL 

Voraussetzungen für die Verordnungen im Rahmen einer Fernbehandlung: 
Die BPtK schließt sich der Position des GKV-SV und der KBV an, die als Voraussetzung einer 
Verordnung im Rahmen einer Fernbehandlung festlegt, dass nicht nur die Versicherte*, 
sondern auch die spezifische Diagnose der Verordner*in unmittelbar persönlich bekannt 
sein müssen. 
Die Muster-Berufsordnung (MBO) der Psychotherapeut*innen sieht vor, dass Behandlun-
gen über Kommunikationsmedien unter besonderer Beachtung der Vorschriften der Be-
rufsordnung, insbesondere der Sorgfaltspflichten, zulässig sind. Dazu gehört, dass Eingangs-
diagnostik, Indikationsstellung und Aufklärung die Anwesenheit der Patient*in erfordern. 
Entsprechend dieser Regelung, die den fachlichen Standard in der psychotherapeutischen 
Versorgung widerspiegelt, erscheint es aus Sicht der BPtK erforderlich, dass eine der Verord-
nung zugrundeliegende Diagnose vorab im unmittelbaren persönlichen Kontakt gestellt 

GKV-SV, KBV: 
Kenntnisnahme der Zustimmung 
PatV/DKG: 
stimmt der Verwendung des Begriffes Diag-
nose zu 
Zu HeilM-RL / HKP-RL: 
PatV:  
Zugleich wird als abweichende Position ein 
neuer Satz 5 in die BE der PatV zur HeilM-RL 
und zur HKP-RL eingefügt (siehe Darstellung 
Abschnitt 6.2). 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 
bzw. HeilM-
RL 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

werden muss, bevor im weiteren Verlauf der Behandlung eine Verordnung dazu im Rah-
men einer Fernbehandlung erfolgen kann. Fachlicher Standard und MBO sehen zudem eine 
Indikationsstellung im unmittelbaren persönlichen Kontakt vor. Entsprechend erscheint es 
erforderlich, wie von GKV-SV und KBV in Satz 3 vorgesehen, dass die erstmalige Verordnung 
nicht lediglich mittelbar persönlich im Rahmen einer Fernbehandlung erfolgen kann.  

PatV: 
Es ist eine Regelung erforderlich, die sich auf 
den Fall bezieht, dass der Patient/die Patien-
tin dem Verordner/der Verordnerin aus der 
laufenden Behandlung persönlich bekannt 
ist und sich ein Behandlungsbedarf nach ei-
ner Krankenhausbehandlung oder auf 
Grund eines eingeholten fachärztlichen Be-
fundes ergibt. Wenn im Krankenhausentlas-
sungsbericht oder im fachärztlichen Bericht 
ausdrücklich die Notwendigkeit einer Ver-
ordnung von Heilmitteln bzw. HKP benannt 
ist oder ein Heilmittel bzw. HKP im Rahmen 
des Entlassmanagements für kurze Zeit ver-
ordnet wurde und ein kurzfristiger Termin 
zur persönlichen Untersuchung beim Haus-
arzt oder Facharzt weder als Hausbesuch 
noch als Vorstellungstermin in der Praxis 
nicht möglich ist - ein Fall, der in der Praxis 
häufig vorkommt - soll es möglich sein, nach 
Videosprechstunde oder nach telefonischer 
Konsultation eine Verordnung auszustellen, 
um eine zeitnahe Behandlung oder die Kon-
tinuität der Behandlung sicherzustellen. Eine 
frühe Aufnahme der Behandlung ist häufig 
zwingend erforderlich, Diese Verordnung 
sollte mit einer Vereinbarung eines sehr zeit-
nahen Vorstellungstermins verbunden wer-
den. (siehe BE: Satz 5 und Satz 8; Darstellung 
in Abschnitt 6.2 HKP-RL bzw. HeilM-RL) 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

35.  BPtK HeilM-RL 
(zusätzlich) 

[…] und die erstmalige Verordnung nicht im Rahmen einer Fernbehandlung erfolgen kann. 
Fachlicher Standard und MBO sehen zudem eine Indikationsstellung im unmittelbaren per-
sönlichen Kontakt vor. Entsprechend erscheint es erforderlich, wie von GKV-SV und KBV 
in Satz 3 vorgesehen, dass die erstmalige Verordnung nicht lediglich mittelbar persönlich im 
Rahmen einer Fernbehandlung erfolgen kann. 

GKV-SV, KBV, DKG: 
Kenntnisnahme der Zustimmung 
PatV:  
Kenntnisnahme, keine Änderung der Posi-
tion (siehe hierzu auch Ausführungen in den 
Tragenden Gründen; siehe auch Würdigung 
zu Nr. 34).  

Nein 

36.  SHV HeilM-RL Der SHV unterstützt hier den Vorschlag von DKG und PatV. Wenn eine Person den Verord-
nenden unmittelbar persönlich bekannt ist, kann vorausgesetzt werden, dass Diagnose/n 
und Beeinträchtigungen bekannt bzw. in der Patientenakte dokumentiert sind. 

PatV: 
Kenntnisnahme der Zustimmung.  

GKV-SV, KBV, DKG: 
Keine Zustimmung.  
Die Prüfung der Voraussetzungen einer 
HeilM-VO und die dazu gehörige Diagnostik 
kann nur im unmittelbaren persönlichen 
Kontakt erfolgen. Die verordnungsrelevante 
Diagnose muss aus einem unmittelbar per-
sönlichen Kontakt bekannt sein. Wenn bloß 
die Person den Verordnenden unmittelbar 
persönlich bekannt ist, kann eben nicht vo-
rausgesetzt werden, dass Diagnose/n und 
Beeinträchtigungen bekannt bzw. in der Pa-
tientenakte dokumentiert sind. 
PatV: 

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 34 
 
(siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HeilM-RL) 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

37.  dba  HeilM-RL  Entwurf DKG und PatV wird abgelehnt: 
dass die Verordnerin oder der Verordner von der verordnungsrelevanten Erkrankung 
Kenntnis hat und dass die Erkrankung eine Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung 
nicht ausschließt 
Die Voraussetzungen gemäß § 3 Absatz 3 HeilM-RL für die Verordnung von Heilmitteln gehen 
über die bloße Kenntnis von der verordnungsrelevanten Erkrankung hinaus: 
Danach kann eine Verordnung nur erfolgen, wenn sich die Verordnerin oder der Verordner 
von dem Zustand der oder des Versicherten überzeugt und diesen dokumentiert hat. Ge-
mäß § 3 Absatz 5 HeilM-RL sind für die Indikation neben der Diagnostik auch die Gesamtbe-
trachtung der funktionellen oder strukturellen Schädigungen und der Beeinträchtigung der 
Aktivitäten einschließlich der person- und umweltbezogenen Kontextfaktoren einzubezie-
hen. Auch das erfordert den unmittelbaren und persönlichen Kontakt, was ebenso Satz 4/5 
des Beschlussentwurfs deutlich benennt: „die eingeschränkten Möglichkeiten der Befun-
derhebung zum Zweck der Verordnung.“ 

GKV-SV, KBV, DKG: 
Kenntnisnahme der Zustimmung 
PatV: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 
 

Ja, siehe 
Spalte links 
(siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HeilM-RL) 
 

38.  BED HeilM-RL Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass die oder der Versicherte der Verordnerin oder 
dem Verordner oder einer anderen verordnungsberechtigten Person derselben Berufsaus-
übungsgemeinschaft unmittelbar persönlich bekannt ist, dass die Verordnerin oder der 
Verordner von der verordnungsrelevanten Erkrankung Kenntnis hat und dass die Erkran-
kung eine Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung nicht ausschließt. 
Wir folgen hier der Argumentation der DKG und der PatV aber auch der Argumentation des 
GKV-SV und der KBV, mit der nachfolgenden Begründung: 
Grundsätzlich stimmen wir zu, dass die erstmalige Verordnung in einem Verordnungsfall un-
mittelbar persönlich erfolgen sollte.  
Die Möglichkeit der Verordnung von Heilmitteln über die Fernbehandlung bietet aber auch 
die Chance, in strukturschwachen ländlichen Gebieten, in denen sich die Erreichbarkeit der 
ärztlichen Versorgung zunehmend schwieriger darstellt, die Heilmittelversorgung ergänzend 
zur unmittelbaren persönlichen Konsultation sicherzustellen.  

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 34 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Diese Chance der Versorgungssicherung in begründbaren Fällen würden wir ungern durch 
eine generelle Regelung unterbinden. Wir sehen ausreichend Kompetenz bei den Verordne-
rinnen und Verordnern individuell im jeweiligen Fall zu entscheiden, ob ein unmittelbarer 
persönlicher Kontakt erforderlich ist.  
Wenn die oder der Versicherte der Verordner*in persönlich bekannt ist, so ist es in der Ver-
sorgungslogik ebenso schlüssig, dass die Kenntnis über die verordnungsrelevante Erkrankung 
auch über fachärztliche oder stationäre Befunde mittelbar persönlich vorliegen kann. 
Hier wäre als Beispiel eine radiologische Abklärung zu nennen, die dann den Verordnungs-
bedarf konkretisiert oder sogar erst auslöst. Dies wäre ein denkbarer Fall, dem mit der Kom-
bination mit dem nachfolgenden Vorschlag zu § 3 Abs. 3a Satz 3 Rechnung getragen wer-
den kann. 

39.  AWO HKP-RL 
Reha-RL 
 

Der AWO Bundesverband spricht sich für die Formulierung von DKG und PatV aus. 
Beide Formulierungen führen die erforderlichen Voraussetzungen aus. Sie unterscheiden 
sich geringfügig in der Wortwahl und in der Satzkonstruktion. 
Im Rahmen der besseren Lesbarkeit im textlichen Gesamtzusammenhang spricht sich der 
AWO Bundesverband für den Vorschlag von DKG und PatV aus. 

Formulierungen wurden insgesamt ange-
passt (siehe Darstellung der geänderten For-
mulierungen unter Abschnitt 6.2 HKP-RL 
bzw. Reha-RL). 
 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 
bzw. Reha-
RL 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

40.  Caritas HKP-RL Wir befürworten die Verwendung der Formulierung von DKG, PatV. 
Satz 2 soll lauten: 
„Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass die oder der Versicherte der Verordnerin o-
der dem Verordner oder einer anderen verordnungsberechtigten Person derselben Berufs-
ausübungsgemeinschaft unmittelbar persönlich bekannt ist, dass die Verordnerin oder der 
Verordner von der verordnungsrelevanten Erkrankung sowie von Einschränkungen, die zu 
einem Fremdhilfebedarf führen, Kenntnis hat und dass die Erkrankung eine Verordnung im 
Rahmen der Fernbehandlung nicht ausschließt.“ 
Inhaltlich sind die Formulierungsvorschläge von GKV-SV, KBV einerseits und DKG, PatV ande-
rerseits nahezu identisch. Wir halten den Formulierungsvorschlag von DKG, PatV in der Ab-
folge der einzelnen Voraussetzungen für besser geeignet bzw. sprachlich besser nachvollzieh-
bar. 
Ebenso ziehen wir die Formulierung von DKG, PatV „Einschränkungen, die zu einem 
Fremdhilfebedarf führen“ gegenüber der Formulierung von GKV-SV „Beeinträchtigungen 
der Funktionsfähigkeit, die zu einem Fremdhilfebedarf führen“ vor. Die Berücksichtigung ei-
ner „Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit“ ist eher mit der Einschätzung physischer/mo-
torischer Fähigkeiten assoziiert und lässt damit ggf. andere Einschränkungen, die zu einem 
Fremdhilfebedarf führen können, unberücksichtigt 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV, DKG:  
Es ist zwingend erforderlich, dass die verord-
nungsrelevante Diagnose sowie die Beein-
trächtigungen der Funktionsfähigkeit der 
Verordnerin oder dem Verordner oder einer 
anderen verordnungsberechtigten Person 
derselben Berufsausübungsgemeinschaft 
mindestens einmal unmittelbar persönlich 
bekannt geworden sind.  
PatV:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 
Zu Beeinträchtigungen der Funktionsfähig-
keit: 
Teil 1 der Klassifikation der ICF umfasst Funk-
tionsfähigkeit und Behinderung mit den 
Komponenten Körperfunktionen und -struk-
turen und Aktivitäten und Teilhabe. Bei Be-
einträchtigungen der Funktionsfähigkeit sind 
somit sowohl funktionelle/ strukturelle Schä-
digungen als auch Beeinträchtigungen von 
Aktivitäten und Teilhabe berücksichtigt, da-
mit auch somatische und mentale Beein-
trächtigungen. 

(siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL) 
 
 
 
 
 
 
 
 Siehe lfd. 
Nummer 34 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

41.  Caritas Reha-RL Übernahme Position DKG/PatV 
Die verordnungsrelevante Diagnose für eine Rehabilitation wird häufig im Krankenhaus ge-
stellt und ist im Entlassbrief dokumentiert. Da die Verordnerin oder der Verordner die Reha-
bilitationsbedürftigkeit der Patientin oder den Patienten im Rahmen der Fernbehandlung im 
unmittelbaren visuellen Kontakt einschätzen muss, ist es ausreichend, wenn die diagnosere-
levanten Befunde schriftlich dokumentiert vorliegen. Dies senkt für den Patienten oder die 
Patientin die Hürden und beschleunigt den Zugang zur Leistung. 

Keine Zustimmung.  
Im Vordergrund stehen Verordnungen aus 
dem ambulanten vertragsärztlichen Bereich 
und nicht die Einleitung einer Anschlussreha-
bilitation im unmittelbaren Zusammenhang 
mit einer Krankenhausbehandlung, Sich hier 
nur auf einen Entlassbericht zu beziehen, 
ohne sich im unmittelbaren persönlichen 
Kontakt von dem Vorliegen einer Indikation 
zu einer Leistung der medizinischen Rehabili-
tation der oder des Versicherten zu überzeu-
gen wird auch der Intention des SGB IX i.S. 
der individuellen und umfassenden Bedarfs-
ermittlung nicht gerecht.  

nein 
 
 
 
 
 
 
 
 

42.  dbs  HeilM-RL Die Kenntnis der Diagnose und der Funktionsfähigkeit muss ausreichend sein, um eine Prak-
tikabilität für Patient*innen sicher zu stellen, denen der Gang in die Praxis schwerfällt oder 
unmöglich ist. 
Hat die Verordnerin/der Verordner Kenntnis von der verordnungsrelevanten Erkrankung, 
z.B. durch Berichte zu vorausgehenden Verordnungen oder durch Entlassberichte, dann 
muss die Verordnungsmöglichkeit auf telemedizinischem Wege möglich sein, um insbeson-
dere im Anschluss an Verordnungen im Rahmen des Entlassmanagements oder bei einer er-
neuten (Folge-) Verordnung das Aufsuchen der Praxisräume nicht nötig werden zu lassen. 
Nur so sind die Vorteile gerade für die Patient*innen gegeben, denen der Weg zur Praxis be-
sonders schwer fällt. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV, DKG: 
Es ist zwingend erforderlich, dass die verord-
nungsrelevante Diagnose sowie die Beein-
trächtigungen der Funktionsfähigkeit der 
Verordnerin oder dem Verordner oder einer 
anderen verordnungsberechtigten Person 
derselben Berufsausübungsgemeinschaft 
mindestens einmal unmittelbar persönlich 
bekannt geworden sind. Sich hier nur auf ei-
nen Bericht zu beziehen, ohne sich im unmit-
telbaren persönlichen Kontakt von dem Vor-
liegen einer Indikation zu einer Heilmittelver-
ordnung zu überzeugen, ist nicht sachge-
recht. 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HeilM-RL 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

PatV:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

 
Siehe lfd. 
Nummer 34 

43.  bpa HKP-RL Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass die oder der Versicherte der Verordnerin oder 
dem Verordner oder einer anderen verordnungsberechtigten Person derselben Berufsaus-
übungsgemeinschaft unmittelbar persönlich bekannt ist, dass die Verordnerin oder der Ver-
ordner von der verordnungsrelevanten Erkrankung sowie von Einschränkungen, die zu ei-
nem Fremdhilfebedarf führen, Kenntnis hat und dass die Erkrankung eine Verordnung im 
Rahmen der Fernbehandlung nicht ausschließt. 
Der bpa schließt sich der Position der DKG und PatV an. 
Gemäß den Tragenden Gründen entscheidet die Verordnerin/der Verordner unter Beach-
tung ihrer/seiner ärztlichen oder psychotherapeutischen Sorgfaltspflicht. Die Verordne-
rin/der Verordner hat dabei die Grenzen des Beratungs- und Behandlungsgeschehens ver-
antwortungsbewusst zu setzen. Es bedarf einer umsichtigen Abwägungsentscheidung dar-
über, ob die Schilderungen des Patienten im Rahmen der ärztlichen oder psychotherapeuti-
schen Befundung insgesamt ausreichend sind für eine Verordnung im Rahmen der Fernbe-
handlung. 
Maßgeblich für diese Abwägungsentscheidung ist insbesondere, ob der Verordnerin/dem 
Verordner der Zustand der Patientin oder des Patienten aus einer bereits laufenden Behand-
lung ausreichend bekannt ist, d. h. ob es bereits einen unmittelbar persönlichen Arzt-Patien-
ten-Kontakt gab, aufgrund dessen die Verordnerin oder der Verordner Kenntnisse zu den 
wesentlichen Vorbefunden, dem sozialen Umfeld sowie Informationen über den Krankheits-
verlauf hat. Weitere Kriterien können die spezifische Symptomatik der Patientin oder des Pa-
tienten sowie die Art und Schwere der Beschwerden darstellen. 
Die Position des GKV-SV, Erstverordnungen im Zuge der Fernbehandlung vollständig auszu-
schließen lehnt der bpa ab. Es muss im Ermessen der Verordnerin/des Verordners liegen, 
welche Verordnungen sie/er im Rahmen einer Videobehandlung oder eines telefonischen 
Arzt-Patienten-Kontaktes ausstellt, da sie/er hierfür die abschließende Verantwortung trägt. 
Ausschlaggebendes Kriterium kann hierfür nicht die Unterscheidung nach Erst- und Folgever-
ordnung sein. Die Folgeverordnung ist genauso zu gewichten, wie eine Erstverordnung, da 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
KBV/GKV-SV/DKG:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 36  
PatV: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GKV-SV: 
Der Ausschluss von Erstverordnungen im 
Rahmen der Fernbehandlung ist sachge-
recht, da die Notwendigkeit einer HKP (ins-
besondere die Feststellung, ob die im Leis-
tungsverzeichnis jeweils aufgeführten Ein-
schränkungen tatsächlich vorhanden sind 

Siehe lfd. 
Nummer 34 
siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

der aktuelle Gesundheitszustand betrachtet wird und die Verordnungsentscheidung auf die-
ser Ist-Aufnahme beruht. 

und die jeweilige Maßnahme indiziert ist) 
einmal persönlich festgestellt werden muss. 

44.  Diakonie HKP-RL Wir befürworten die Verwendung der Formulierung von DKG, PatV. 
Satz 2 lautet somit:  
„Voraussetzung hierfür ist insbesondere, dass die oder der Versicherte der Verordnerin oder 
dem Verordner oder einer anderen verordnungsberechtigten Person derselben Berufsaus-
übungsgemeinschaft unmittelbar persönlich bekannt ist, dass die Verordnerin oder der Ver-
ordner von der verordnungsrelevanten Erkrankung sowie von Einschränkungen, die zu ei-
nem Fremdhilfebedarf führen, Kenntnis hat und dass die Erkrankung eine Verordnung im 
Rahmen der Fernbehandlung nicht ausschließt.“ 
Inhaltlich sind die Formulierungsvorschläge von GKV-SV, KBV einerseits und DKG, PatV ande-
rerseits nahezu identisch. Wir halten den Formulierungsvorschlag von DKG, PatV in der Ab-
folge der einzelnen Voraussetzungen für besser geeignet bzw. sprachlich besser nachvollzieh-
bar. 
Ebenso ziehen wir die Formulierung von DKG, PatV „Einschränkungen, die zu einem 
Fremdhilfebedarf führen“ gegenüber der Formulierung von GKV-SV „Beeinträchtigungen 
der Funktionsfähigkeit, die zu einem Fremdhilfebedarf führen“ vor. Die Berücksichtigung ei-
ner „Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit“ ist eher mit der Einschätzung physischer/mo-
torischer Fähigkeiten assoziiert und lässt damit ggf. andere Einschränkungen, die zu einem 
Fremdhilfebedarf führen können, unberücksichtigt. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV, DKG: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und 36 
und 43sowie die hieraus folgenden Ände-
rungen im BE 
PatV:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 
 
 
 
 
 
 
Siehe lfd. 
Nummer 34 

45.  BAG-SAPV HKP-RL Die BAG-SAPV stimmt der Formulierung der DKG/PatV zu. Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34, 36 und 
43 

Siehe lfd. 
Nummer 34 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

49 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

46.  DGP HKP-RL Die DGP schließt sich der PatV und der DKG an 
Die Verordnung kann mittels Fernbehandlung erfolgen, wenn die Verordnerin oder der Ver-
ordner von der verordnungsrelevanten Erkrankung Kenntnis hat. Diese Kenntnis kann auch 
mittelbar persönlich vorliegen, d.h. dass die Verordnerin oder der Verordner beispielsweise 
Befunde von einer anderen behandelnden Fachärztin oder einem anderen behandelnden 
Facharzt oder einen Entlassbrief des Krankenhauses erhalten hat, ohne dass die Versicherte 
/ der Versicherte hierfür unmittelbar persönlich vorstellig werden muss. Darüber hinaus 
muss die oder der Versicherte der Verordnerin oder dem Verordner oder einer anderen ver-
ordnungsberechtigten Person derselben Berufsausübungsgemeinschaft gemäß § 33 Absatz 
2 und 3 Ärzte-ZV aufgrund früherer Behandlung unmittelbar persönlich bekannt sein, so dass 
beispielsweise auf die Dokumentation dieser Behandlungen zurückgegriffen werden kann. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
KBV, DKG:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 36 
GKV-SV: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 36 und 43 
PatV:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 
 
Siehe lfd. 
Nummer 34 

47.  DGP HKP-RL Die DGP schließt sich der PatV und der DKG an 
Sowohl Erst- als auch Folgeverordnungen können mittels Fernbehandlung ausgestellt wer-
den, sofern der Versicherte/die Versicherte der Verordnerin/dem Verordner oder einer an-
deren verordnungsberechtigten Person derselben Berufsausübungsgemeinschaft gemäß § 
33 Absatz 2 und 3 Ärzte-ZV aufgrund früherer Behandlung unmittelbar persönlich bekannt 
ist, so dass beispielsweise auf die Dokumentation dieser Behandlungen zurückgegriffen wer-
den kann.   
Ist eine hinreichend sichere Beurteilung der Verordnungs-voraussetzungen im Rahmen der 
Fernbehandlung nicht möglich, ist von einer Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung 
abzusehen und auf die Erforderlichkeit einer unmittelbar persönlichen Untersuchung durch 
die Verordnerin oder den Verordner vorzunehmen. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
KBV, DKG:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 36 
GKV-SV: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 36 und 43 
PatV:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 
 
Siehe lfd. 
Nummer 34 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

48.  DHPV HKP-RL Hinsichtlich § 3 Abs. 1a S. 2 stimmt der DHPV der Formulierung der DKG/PatV zu. PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
KBV, DKG:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 36 
GKV-SV: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 36 und 43 
PatV, DKG:  
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 
Siehe lfd. 
Nummer 34 

 

c) Zu Satz 3 HeilM-RL [GKV-SV, KBV] 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

49.  dbs  HeilM-RL Es ist nicht ersichtlich, warum die erstmalige Verordnung in einem Verordnungsfall nicht 
mittelbar persönlich stattfinden kann. 
Sind die o.g. Voraussetzungen gegeben, dann sollte dies auch z.B. bei einem Wechsel der 
Diagnosegruppe möglich sein. Auch im Falle eines Wechsels der Verordnerin/des Verord-
ners, der einen neuen Verordnungsfall auslöst, aber eine laufende Heilmittelbehandlung 
fortführt, ist eine Verordnung im Rahmen einer telemedizinischen Behandlung zu befür-
worten. 
Ein genereller Ausschluss führt zu einer unangemessenen Benachteiligung gerade der Pati-
ent*innen, denen der Weg in die Praxis besonders schwer fällt. 

PatV:  
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV, DKG: 
GKV-SV: Siehe Würdigung in lfd. Nummer 
34, 36, 43 und 50 
Siehe auch Würdigung in lfd. Nummer 43 
Der Ausschluss von Erstverordnungen im 
Rahmen der Fernbehandlung ist sachge-
recht, da die Notwendigkeit eines Heilmittels 
(Einschätzung zu funktionellen oder struktu-
rellen Schädigungen und erforderliche 

Nein  
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Kenntnisse über alltagsrelevante Einschrän-
kungen der Aktivitäten sowie person- und 
umweltbezogenen Kontextfaktoren gemäß 
§ 3 Absatz 5 HeilM-RL) unmittelbar persön-
lich festgestellt werden muss. 

50.  dba  HeilM-RL Satz 3 wird zugestimmt. 
Gemäß § 6a HeilM-RL ist vor der erstmaligen Verordnung die Diagnostik durch die Verordne-
rin oder den Verordner notwendig. In § 3 Absatz 3a Satz 4/5 des Beschlussentwurfs wird 
deutlich darauf hingewiesen, dass der Kontakt per Video nur „eingeschränkte Möglichkeiten“ 
zulässt. 
Fazit: 
Dem entsprechend erfordert eine zweckmäßige und wirtschaftliche Versorgung der Versi-
cherten mit Heilmitteln im Sinne § 1 Absatz 1 HeilM-RL zumindest für die erstmalige Verord-
nung eines Verordnungsfalls im Sinne § 7 Absatz 1 HeilM-RL den unmittelbaren Kontakt von 
Verordnerin oder Verordner mit Patientin oder Patient im Rahmen einer Sprechstunde in 
Präsenz. 

GKV-SV, KBV, DKG: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
PatV: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 34 
 

PatV, DKG: 
ja, siehe lfd. 
Nr. 34 
GKV-SV, 
KBV: 
Nein 
(siehe aber 
Darstellung 
der Formu-
lierungen 
unter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL) 

51.  BED HeilM-RL Änderungsvorschlag:  
„Die erstmalige Verordnung in einem Verordnungsfall kann abweichend vom Grundsatz 
der unmittelbaren persönlichen Konsultation in begründbaren Fällen auch mittelbar per-
sönlich im Rahmen einer Fernbehandlung erfolgen.“ 
Begründung für die Fernbehandlung siehe § 3 Abs. 3a Satz 1. 
Grundsätzlich halten wir die unmittelbare persönliche Befunderhebung und Diagnostik bei 
der Erstverordnung für sinnvoll. 
Ausnahmen im täglichen Versorgungsgeschehen sind ebenso denkbar und sollten nicht 
durch einen generellen Ausschluss zu restriktiv unterbunden werden. 

DKG, PatV:  
Zustimmende Kenntnisnahme zum Inhalt 
KBV, GKV-SV, DKG:  
Ablehnung, siehe Würdigung in lfd. Nummer 
34, 36, 43 und 50  
Der Ausschluss von Erstverordnungen im 
Rahmen der Fernbehandlung ist sachge-
recht, da die Notwendigkeit eines Heilmittels 
(Einschätzung zu funktionellen oder struktu-
rellen Schädigungen und erforderliche 

Nein 
(siehe aber 
Darstellung 
der Formu-
lierungen 
unter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL) 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Wie zuvor beschrieben, halten wir die von uns vorgeschlagene Kombination der Sätze 2 und 
3 für geeignet, alle relevanten Fälle zu regeln.   

Kenntnisse über alltagsrelevante Einschrän-
kungen der Aktivitäten sowie person- und 
umweltbezogenen Kontextfaktoren gemäß 
§ 3 Absatz 5 HeilM-RL) persönlich festgestellt 
werden muss. 

 

a) Zu Satz 3 HKP-RL [GKV-SV] 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

52.  AWO HKP-RL Der AWO Bundesverband lehnt die ausschließliche Möglichkeit der Videosprechstunde als 
Form der Fernbehandlung bei Folgeverordnungen, wie es der GKV-SV vorschlägt, ab. 

Aus Sicht des AWO Bundesverbandes liegt es in der Verantwortung der Verordnerin/ des 
Verordners zu entscheiden, ob die erforderlichen Verordnungsvoraussetzungen bestehen 
oder nicht. Dies gilt gleichermaßen für Erst- und Folgeverordnungen. Eine Differenzierung ist 
daher aus Sicht des AWO Bundesverbandes nicht erforderlich. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV, DKG: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 43 

(siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL) 

53.  Caritas HKP-RL Eine Begrenzung von Videosprechstunden ausschließlich auf Folgeverordnungen lehnen wir 
ab. 
Von KBV, DKG, PatV wurde in den Tragenden Gründen bei ihren Ausführungen zum Begriff 
„Fernbehandlung“ umfassend dargelegt, bei welchen Konstellationen eine telefonische 
Konsultation sinnvoll sein kann und möglich sein sollte. Dieser Begründung schließen wir 
uns vollumfänglich an. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV, DKG: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 43  

(siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL) 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

54.  Paritätischer HKP-RL GKV-SV: Eine Verordnung im Rahmen der Videosprechstunde ist nur bei Folge-Verordnun-
gen möglich. 
Aus Sicht des Paritätischen muss dies auch für Erst- oder Zusatz-Verordnungen möglich sein. 
Dies kann insbesondere dann der Fall sein, wenn in Folge von interkurrenten Erkrankungen 
oder vorübergehendem Ausfall der im Haushalt lebenden Person/Angehörigen, die norma-
lerweise Behandlungspflegerische Maßnahmen übernimmt, schnelle ärztliche Verordnun-
gen zur Übernahme durch den Pflegedienst erforderlich sind. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV; DKG: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 43 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 

55.  DRK HKP-RL GKV-SV: „Eine Verordnung im Rahmen der Videosprechstunde ist nur bei Folgeverordnun-
gen möglich.“ 

Der GKV-Position wird nicht gefolgt. 

Bei bekannten Patienten mit Fremdhilfebedarf spricht sich das DRK für die Ermöglichung 
der Ausstellung einer Erstverordnung aus, wenn der behandelnde Arzt Kenntnis vom Hilfe-
bedarf des Patienten hat und eine Fernbehandlung im konkreten Behandlungsfall vertreten 
kann. Dies sollte als sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Angebot gesehen werden.  

Besonders im Akutfall können belastende und oftmals nur mit zeitlicher Verzögerung erfol-
gende Hausbesuche bzw. der Besuch der Arztpraxis vermieden werden und eine nahtlose 
Versorgung durch beispielsweise ambulante Pflegedienste ermöglicht werden.  

Momentan bestehen oft Versorgungslücken z.B. nach Krankenhausentlassung. Hier wäre 
für alle Beteiligten sinnvoll, eine ununterbrochene Weiterbehandlung unbürokratisch, also 
telefonisch, zu ermöglichen. Die persönliche Vorstellung beim behandelnden (Haus-)Arzt 
kann dann terminlich freier erfolgen und für Patienten bzw. Angehörige/ Pflegekräfte wer-
den unnötige Wege und Wartezeiten vermieden. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV; DKG: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 43 

siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

56.  Diakonie HKP-RL GKV-SV: Eine Begrenzung von Videosprechstunden ausschließlich auf Folgeverordnungen 
lehnen wir ab. Der Satz 3 ist ersatzlos zu streichen. 

Von KBV, DKG, PatV wurde in den Tragenden Gründen bei ihren Ausführungen zum Begriff 
„Fernbehandlung“ umfassend dargelegt, bei welchen Konstellationen eine telefonische 
Konsultation sinnvoll sein kann und möglich sein sollte. Dieser Begründung schließen wir 
uns vollumfänglich an.  

Des Weiteren halten wir eine Begrenzung der Fernbehandlungen auf Folgeverordnungen 
nicht für sachgerecht. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, KBV; DKG: 
Siehe Würdigung in lfd. Nummer 43 

(siehe Dar-
stellung der 
geänderten 
Formulie-
rungen un-
ter Ab-
schnitt 6.2 
HKP-RL) 

57.  DGP HKP-RL Sofern eine hinreichend sichere Beurteilung der Verordnungsvoraussetzungen im Rahmen 
der [A:] Fernbehandlung /[B:] Videosprechstunde nicht möglich ist, ist von einer Verord-
nung im Rahmen der [A:] Fernbehandlung /[B:] Videosprechstunde abzusehen und auf die 
Erforderlichkeit einer unmittelbar persönlichen Untersuchung durch die Verordnerin oder 
den Verordner zu verweisen. 
Begründung s.o. ,1. Begriff  

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Nr. 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 
 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

 

d) Zu Satz 3 Reha-RL [GKV-SV] 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

58.  AWO Reha-RL Der AWO Bundesverband lehnt die ausschließliche Möglichkeit der Videosprechstunde als 
Form der Fernbehandlung bei Folgeverordnungen, wie es der GKV-SV vorschlägt, ab. 
Entsprechend unserer Positionierung zu Satz 1 erübrigt sich eine Ergänzung zum telefoni-
schen Arzt-Patienten-Kontakt, da diese bei der Formulierung „Fernbehandlung“ mit inbe-
griffen ist. 

Kenntnisnahme. Ausführungen in der Stel-
lungnahme für die Rehabilitations-Richtlinie 
nicht relevant. 

Nein 
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e) Zu den Sätzen 3/4, 4/5 und 5/6 [„Sofern die Verordnerin…“] 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

59.  BÄK HeilM-RL 3,4 Sofern die Verordnerin oder dem Verordner eine hinreichend sichere Beurteilung der 
Verordnungsvoraussetzungen im Rahmen einer Fernbehandlung nicht möglich ist, ist von 
einer Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung abzusehen und auf die Erforderlichkeit 
einer unmittelbar persönlichen Untersuchung durch die Verordnerin oder den Verordner zu 
verweisen. 4,5 Die oder der Versicherte ist im Vorfeld der Fernbehandlung über die einge-
schränkten Möglichkeiten der Befunderhebung zum Zweck der Verordnung im Rahmen 
der Fernbehandlung aufzuklären. 5,6 Ein Anspruch auf die Verordnung im Rahmen der Fern-
behandlung besteht nicht. 
Eine Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung erfolgt grundsätzlich per Videosprech-
stunde und ist in bestimmten Fällen auch bei telefonischer Konsultation möglich.  
Nicht nur ältere Menschen, sondern auch Menschen mit Behinderungen oder Menschen 
mit chronischen Erkrankungen mit gleichbleibender Funktionsstörung wie Hemiparese, 
Post Polio-Syndrom u.v.a. können keine Videosprechstunde wahrnehmen. Insbesondere 
für diese Patienten kann sich die Möglichkeit von Verordnungen nach telefonischer Konsul-
tation bei folgenden Konstellationen ergeben: 
− Es handelt sich um Erkrankungen, bei denen von vornherein mehrere Verordnungen in 

Folge im ärztlichen Behandlungsplan vorgesehen sind und eine zwischenzeitliche un-
mittelbar persönliche Kontrolle nicht erforderlich ist.  

− Die Beförderung in die Praxis zur persönlichen Vorstellung ist mit einem erhöhten Infek-
tionsrisiko verbunden oder ist aus gesundheitlichen Gründen oder wegen Verhaltens-
auffälligkeiten (vorliegende Behinderung, Demenz etc.) nicht oder nur unter hohem 
Aufwand (kostenintensive Krankenbeförderung) möglich, so dass die unmittelbar 
persönlichen Vorstellungen begrenzt sind und so gering wie möglich gehalten werden 
sollen. 

− Eine unmittelbar persönliche Behandlung ist wegen einer zusätzlichen interkurrent-en 
Erkrankung der Patientin oder des Patienten nicht möglich. 

Kenntnisnahme Nein  
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

60.  SHV HeilM-RL Der SHV unterstützt hier die von DKG, PatV und KBV vorgebrachte Formulierung Fernbe-
handlung. Begründung, siehe unter Satz 1. 

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Num-
mer 16 sowie entsprechend unter Nummer 
4 und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 16 
und Num-
mer 4 

61.  BED HeilM-RL Der BED unterstützt hier die von DKG, PatV und KBV vorgebrachte Formulierung Fernbe-
handlung. Begründung, siehe unter Satz 1. 

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Num-
mer 16 sowie entsprechend unter Nummer 
4 und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 16 
und Num-
mer 4 

62.  AWO HKP-RL 
Reha-RL 

Der AWO Bundesverband spricht sich für die Formulierung von DKG, PatV, KBV: mit der 
Verwendung des Begriffes „Fernbehandlung“ aus. 
 
Entsprechend unserer Positionierung zu Satz 1 spricht sich der AWO Bundesverband auch 
bei den weiteren Ausführungen für den Begriff der Fernbehandlung aus. 

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Num-
mer 16 sowie entsprechend unter Nummer 
4 und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 16 
und Num-
mer 4 

63.  Caritas Reha-RL § 1b Sätze 3/4 und 5/6 
Fernbehandlung vs. Videosprechstunde 
Übernahme Position DKG/PatV/KBV 
s. Begründung zu § 1b Satz 1 

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Num-
mer 16 sowie entsprechend unter Nummer 
4 und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 16 
und Num-
mer 4 

64.  CaSu Reha-RL Fernbehandlung / Videosprechstunde 
s. Begründung zu § 1b Satz 1 [lfd. Nr. 30] 
Wir unterstützen die Formulierung in Satz 3 / 4 sowie 5 / 6, die den Rahmen einer sicheren 
Beurteilung der Verordnungsvoraussetzungen im Rahmen einer Fernbehandlung / Video-
sprechstunde, deutlich macht. 

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Num-
mer 16 sowie entsprechend unter Nummer 
4 und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 16 
und Num-
mer 4 

65.  bpa HKP-RL Sofern der Verordnerin oder dem Verordner eine hinreichend sichere Beurteilung der Ver-
ordnungsvoraussetzungen im Rahmen der Fernbehandlung nicht möglich ist, ist von einer 
Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung abzusehen und auf die Erforderlichkeit einer 

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Num-
mer 16 sowie entsprechend unter Nummer 
4 und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 16 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

unmittelbar persönlichen Untersuchung durch die Verordnerin oder den Verordner zu ver-
weisen. 
s.o. (Ausführungen zur Begrifflichkeit), der bpa teilt die Position von DKG, PatV und KBV. 
Der Hinweis darauf, dass die Verordnerin / der Verordner die Verordnung im Rahmen der 
Fernbehandlung nur vornehmen kann, wenn sie / er die Verordnungsvoraussetzungen sicher 
beurteilen kann, ist sachgerecht. In Zweifelsfällen ist eine unmittelbar persönliche Untersu-
chung durchzuführen. 

und Num-
mer 4 

66.  bpa HKP-RL Die oder der Versicherte ist im Vorfeld der Fernbehandlung über die eingeschränkten Mög-
lichkeiten der Befunderhebung zum Zweck der Verordnung im Rahmen der Fernbehand-
lung aufzuklären. 
s.o. (Ausführungen zur Begrifflichkeit), der bpa teilt die Position von DKG, PatV und KBV. 
Der Hinweis ist sachgerecht und aufgrund der Aufklärungsverpflichtung der Ärzte zwingend. 
Der Patient muss den Unterschied zwischen der unmittelbar persönlichen Untersuchung 
und der Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung kennen und der eingeschränkten Be-
funderhebung zustimmen.  

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Num-
mer 16 sowie entsprechend unter Nummer 
4 und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 16 
und Num-
mer 4 

67.  bpa HKP-RL Ein Anspruch auf die Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung besteht nicht. 
s.o. (Ausführungen zur Begrifflichkeit), der bpa teilt die Position von DKG, PatV und KBV.  
Der Hinweis ist sachgerecht. In Zweifelsfällen bedarf es einer unmittelbar persönlichen Un-
tersuchung des Gesundheitszustandes. Aus der Teilnahme an der Fernbehandlung leitet 
sich kein Anspruch auf eine Verordnung ab. Diese liegt abschließend im Ermessen und in 
der Verantwortung der Verordnerin / des Verordners. 

Siehe hierzu Würdigung unter lfd. Num-
mer 16 sowie entsprechend unter Nummer 
4 und die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 16 
und Num-
mer 4 

68.  DBfk HKP-RL Zum neuen § 3 Absatz 1a: 
Satz 5/6 Ein Anspruch auf die Verordnung im Rahmen der [DKG, PatV, KBV: Fernbehand-
lung/GKV-SV: Videosprechstunde] 1. Ergänzung: oder eine Verpflichtung zur Teilnahme be-
steht nicht. 2. Ergänzung: Es besteht keine Verpflichtung des ambulanten Pflegedienstes, 
an Videosprechstunden teilzunehmen und / oder den Versicherten dafür die benötigte 

Eine Ergänzung ist nicht notwendig, da aus 
der HKP-RL weder abgeleitet werden kann, 
dass der Pflegedienst verpflichtet ist die Ver-
sicherten in die Arztpraxis zu begleiten noch, 
dass der Pflegedienst an der Videosprech-
stunde teilnehmen muss. 

Nein 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Technik zur Verfügung zu stellen und / oder die Abholung der Verordnungen bei den Ver-
ordnern zu gewährleisten. 
Aus Sicht des DBfK wird mit der 1. Ergänzung sichergestellt, dass das Recht des Patienten 
auf einen Hausbesuch seines behandelnden (Haus-)Arztes durch die neue Regelung des § 3 
Absatz 1a nicht beschnitten werden darf. Es dürfen dem Patienten keine Nachteile daraus 
erwachsen, wenn er die Technik nicht hat oder nicht bedienen kann. 
Aus Sicht des DBfK wird mit der 2. Ergänzung sichergestellt, dass durch die neue Regelung 
des § 3 Absatz 1a keine Verpflichtungen für ambulante Pflegedienste entstehen, 
• den Videosprechstunden beizuwohnen, 
• dafür die Technik zur Verfügung zu stellen und 
• anschließend beim Verordner die Verordnung abzuholen. 
Aus Sicht des DBfK ist zu regeln, dass für den Fall, dass der ambulante Pflegedienst an der 
Videosprechstunde teilnehmen muss, die aufgewendete Arbeitszeit refinanziert werden 
muss. 

 
Siehe im Übrigen Würdigung in lfd. Num-
mer 5 und 8 
 
Zusätzlich PatV: Die PatV weist ergänzend 
darauf hin, dass Patienten mit Pflegebedürf-
tigkeit sehr häufig Unterstützung bei der 
Nutzung der Videotechnologie benötigen, 
einschl. der Anschaffung und Einrichtung 
(WebCam), da sie die notwendige sog Medi-
enkompetenz nicht besitzen und nicht ohne 
weiteres erwerben können. Es gibt häufig 
Konstellationen, in denen das An- und Zuge-
hörige nicht übernehmen können. Das gilt 
z.T. auch für das Abholen ausgestellter Ver-
ordnungen. . 

69.  Paritätischer HKP-RL Ein Anspruch auf die Verordnung im Rahmen der [DKG, PatV, KBV: Fernbehandlung/GKV-
SV: Videosprechstunde] besteht nicht.  
Aus Sicht des Paritätischen bedarf es hier einer Ergänzung, dass weder der Versicherte/Pati-
ent noch der Pflegedienst verpflichtet werden können.  
Ergänzung:  
Ein Anspruch auf die Verordnung im Rahmen der [DKG, PatV, KBV: Fernbehandlung/GKV-
SV: Videosprechstunde] oder eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht nicht. Es besteht 
keine Verpflichtung des ambulanten Pflegedienstes an Videosprechstunden teilzuneh-
men und/ oder im Anschluss die Abholung der Verordnungen bei den Verordnern zu ge-
währleisten. 

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 5, 8 und 
68 

Nein 

70.  Diakonie HKP-RL Die Diakonie Deutschland spricht sich für die Regelung einer „Fernbehandlung“ aus. 
Aus Sicht der Diakonie Deutschland soll und kann eine Verordnung im Rahmen der Fernbe-
handlung grundsätzlich per Videosprechstunde erfolgen und soll in bestimmten Fällen auch 

siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

nach telefonischer Konsultation möglich sein. Wir folgen insoweit dem Vorschlag von KBV, 
DKG, PatV und lehnen die Engführung auf Videosprechstunden ab. 
Der Begriff der Fernbehandlung ist weiter gefasst als der der Videosprechstunde. Mit der 
nun getroffenen Regelung zur „Fernbehandlung“ greift der G-BA die in der MBO-Ä sowie 
MBO-PT neu normierte Vorgabe für die Behandlung via elektronischen Kommunikations-
medien auf und normiert sie auch in der HKP-Richtlinie. Die Fernbehandlung schließt eine 
telefonische Verordnung mit ein; deshalb spricht sich die Diakonie Deutschland für die Ver-
wendung des Begriffes „Fernbehandlung“ aus. 

71.  BAG-SAPV HKP-RL Die BAG-SAPV stimmt der Formulierung der DKG/PatV und KBV zu. Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

72.  DGP HKP-RL Zu Satz 4 [DKG, KBV und PatV] bzw. Satz 5 [GKV-SV]: 
Die oder der Versicherte ist im Vorfeld der [A:] Fernbehandlung /[B:] Videosprechstunde 
über die eingeschränkten Möglichkeiten der Befunderhebung zum Zweck der Verordnung 
im Rahmen der [A:] Fernbehandlung /[B:] Videosprechstunde aufzuklären. 
Begründung s.o., 1. Begriff 

Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

73.  DGP HKP-RL Zu Satz 5/6 stellt klar, dass Versicherte keinen Anspruch auf die Verordnung aufgrund einer 
ärztlichen oder psychotherapeutischen Untersuchung im Rahmen einer [A:] Fernbehand-
lung /[B:] Videosprechstunde haben. 

Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

74.  DHPV HKP-RL Hinsichtlich § 3 S. 3 und 4 stimmt der DHPV der Formulierung der DKG/PatV und KBV zu. Siehe Würdigung unter lfd. 4 und die daraus 
folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 

75.  DEGEMED Reha-RL Sofern der Verordnerin oder dem Verordner eine hinreichend sichere Beurteilung der Ver-
ordnungsvoraussetzungen im Rahmen der Fernbehandlung nicht möglich ist, ist von einer 
Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung abzusehen und auf die Erforderlichkeit einer 
unmittelbar persönlichen Untersuchung durch die Verordnerin oder den Verordner zu ver-
weisen. 

Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 16 so-
wie entsprechend unter Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. 
Nummer 4 
und 16 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung 
Beschluss-
entwurf? 

Die oder der Versicherte ist im Vorfeld der Fernbehandlung über die eingeschränkten Mög-
lichkeiten der Befunderhebung zum Zweck der Verordnung im Rahmen der Fernbehand-
lung aufzuklären. 
Ein Anspruch auf die Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung besteht nicht. 
Die DEGEMED schließt sich in der Begründung der vorliegenden Stellungnahme der DKG an. 

76.  DHS Reha-RL § 1b Sätze 3/4 und 5/6 Fernbehandlung / Videosprechstunde 
s. Begründung zu § 1b Satz 1 
Wir unterstützen die Formulierung in Satz 3/4 sowie 5/6, die den Rahmen einer sicheren 
Beurteilung der Verordnungsvoraussetzungen im Rahmen einer Fernbehandlung / Video-
sprechstunde, deutlich macht. 

Kenntnisnahme Nein 

f) Zu Satz 7 (HKP-RL + HeilM-RL) / Satz 3 (Reha-RL) 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-entwurf? 

77.  BPtK HeilM-RL 
Reha-RL 
HKP-RL 

Die BPtK spricht sich gegen den vom GKV-SV vorgeschlagenen ergänzenden Satz 7 zu § 3 
Absatz 1a bzw. 3a [HKP-RL/HeilM-RL] bzw. Satz 3 [Re-RL] aus, in dem die Möglichkeit der 
Ausstellung einer Verordnung nach einem telefonischen Kontakt geregelt werden soll. 
Die BPtK begrüßt grundsätzlich die Möglichkeit, in begründeten Einzelfällen eine Folgever-
ordnung auch im Anschluss an eine telefonische Konsultation auszustellen. Diese Möglich-
keit muss jedoch nicht gesondert definiert werden, wenn zuvor bereits einheitlich der Be-
griff der Fernbehandlung anstatt des Begriffs der Videobehandlung gewählt wurde.   

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme bzw. Kennt-
nisnahme 

Siehe lfd. Num-
mer 4 und 
Nummer 16 
siehe Darstel-
lung der geän-
derten Formu-
lierungen unter 
Abschnitt 6.2 
HKP-RL HeilM-
RL, bzw. Reha-
RL 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-entwurf? 

GKV-SV, DKG, KBV: 
Kenntnisnahme bzw. zustimmende Kennt-
nisnahme 
Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 16 so-
wie entsprechend unter Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 
Reha-RL:  
Ablehnung. Zur Streichung Möglichkeit der 
telefonischen VO: siehe lfd. Nummer 33 
 

78.  BPtK HeilM-RL 
HKP-RL 

Die vorgeschlagene Ergänzung in Satz 7 lässt außerdem offen, ob die in den Sätzen 3/4 und 
4/5 definierten grundsätzlichen Anforderungen an das Ausstellen von Verordnungen, so-
fern sie nicht im unmittelbaren Kontakt erbracht werden, auch für den Fall der telefoni-
schen Konsultation gelten. Die BPtK begrüßt dagegen die einheitliche Definition von Anfor-
derungen an das Ausstellen von Verordnungen, wenn diese nicht im unmittelbaren Kon-
takt erfolgen, unabhängig davon, ob es sich dabei um eine Kommunikation per Video oder 
per Telefon handelt. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, DKG, KBV: 
Kenntnisnahme 
Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 16 so-
wie entsprechend unter Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4 und 
Nummer 16 
siehe Darstel-
lung der geän-
derten Formu-
lierungen unter 
Abschnitt 6.2 
HKP-RL bzw. 
HeilM-RL 

79.  dbs  HeilM-RL Es wird befürwortet, dass die Verordnung im Einzelfall auch nach einem vorherigen telefo-
nischen Arzt-Patienten-Kontakt möglich sein soll. 
Dies ist besonders für erneute (Folge-)Verordnungen und auch für die Versorgung von Pati-
ent*innen in Alten- und Pflegeeinrichtungen hilfreich, um eine unterbrechungsfreie Heil-
mittelversorgung sicher zu stellen.  
Dies insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeit des Eintrags „spätester Be-
handlungsbeginn bis“ mit der HeilM-RL 2021 entfallen ist, der gerade in der Versorgung 
von Patient*innen in Pflegeheimen oft genutzt wurde, wenn die Verordnerin/der Verord-
ner bei Hausbesuchen im Heim frühzeitig eine neue Verordnung ausgestellt hat 

Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 16 so-
wie entsprechend unter Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4 und 
Nummer 16 
siehe Darstel-
lung der geän-
derten Formu-
lierungen unter 
Abschnitt 6.2 
HeilM-RL 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-entwurf? 

80.  dba  HeilM-RL Satz 7 wird zugestimmt. 
Das trifft insbesondere auf fortlaufende Verordnungen für Dauerpatientinnen oder Dauer-
patienten zu, die der Verordnerin oder dem Verordner bereits hinlänglich - zum Teil über 
Jahre - bekannt sind. 

GKV-SV, DKG, KBV: 
Zustimmende Kenntnisnahme  
PatV: 
Kenntnisnahme, dies wird auch über den 
Vorschlag KBV, DKG und PatV ermöglicht. 
Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 16 so-
wie entsprechend unter Nummer 4 und die 
daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4 und 
Nummer 16 
siehe Darstel-
lung der geän-
derten Formu-
lierungen unter 
Abschnitt 6.2 
HeilM-RL 

81.  BED HeilM-RL Streichung. 
Aus unserer Sicht ist Satz 7 (GKV-SV) überflüssig, da Satz 1 mit dem Bezug auf die berufs-
rechtlichen Regelungen den Sachverhalt bereits eindeutig regelt. 

PatV: 
Zustimmende Kenntnisnahme 
GKV-SV, DKG, KBV: 
Kenntnisnahme, keine Zustimmung zur 
Streichung.  
Siehe aber Würdigung unter lfd. Nummer 16 
sowie entsprechend unter Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4 und 
Nummer 16  
siehe Darstel-
lung der geän-
derten Formu-
lierungen unter 
Abschnitt 6.2 
HeilM-RL 

82.  AWO HKP-RL Der AWO Bundesverband lehnt die Ergänzung ab. 
Entsprechend unserer Positionierung zu Satz 1 erübrigt sich eine Ergänzung zum telefoni-
schen Arzt-Patienten-Kontakt, da diese bei der Formulierung „Fernbehandlung“ mit inbe-
griffen ist. 

Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4  

83.  Caritas HKP-RL Die Ausnahmeregelung zur Ausstellung von Folgeverordnungen nach vorherigem telefoni-
schem Kontakt lehnen wir ab. 
Die Ausnahmeregelung (Satz 7 GKV-SV) erübrigt sich bei einer Fernbehandlung, die auch ei-
nen telefonischen Kontakt vorsehen kann. 
Abgesehen davon sind die hier formulierten Bedingungen für die Zulässigkeit einer telefo-
nischen Verordnung „im Einzelfall“ aus unserer Sicht nicht angemessen: Es ist liegt im Ver-
antwortungsbereich des Arztes/der Ärztin zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen 

Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-entwurf? 

eine Fernbehandlung mittels telefonischen Kontaktes erfolgen kann oder ob eine persönli-
che Konsultation / ein Kontakt per Video erforderlich ist. Dazu gehört auch zu prüfen, ob 
weitere verordnungsrelevante Informationen benötigt werden und auf welche Weise 
diese gewonnen werden können. 

84.  DRK HKP-RL GKV-SV: „Die Ausstellung von Folgeverordnungen nach einem vorherigen telefonischen 
Arzt-Patienten-Kontakt ist ausnahmsweise zulässig, wenn die Verordnerin oder der Ver-
ordner den aktuellen Gesundheitszustand bereits im Rahmen einer unmittelbar persönli-
chen Behandlung oder einer Videosprechstunde erhoben hat und keine weitere Ermitt-
lung verordnungsrelevanter Informationen erforderlich ist.“ 
Der GKV-Position wird nicht gefolgt. 
Eine Ausstellung von Folgeverordnungen bei bekannten Patienten sollte generell zulässig 
sein.  
Eine Fernbehandlung ersetzt zwar nicht den persönlichen Arzt- Patientenkontakt, aber er-
möglicht vor allem (zeitweise) immobilen Patienten eine schnellere und lückenlose ambu-
lante Weiterbehandlung und sorgt für eine Reduktion unnötiger, belastender und zeitin-
tensiver Wege/Patiententransporte, die in diesem Fall von Angehörigen und Sorgenden 
übernommen werden müssen. 

Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4 

85.  Diakonie HKP-RL (GKV-SV) Die Ausnahmeregelung zur Ausstellung von Folgeverordnungen nach vorherigem 
telefonischem Kontakt lehnen wir ab. 
Die Ausnahmeregelung (Satz 7 GKV-SV) erübrigt sich bei einer Fernbehandlung, die auch 
einen telefonischen Kontakt vorsehen kann. 
Abgesehen davon sind die hier formulierten Bedingungen für die Zulässigkeit einer telefo-
nischen Verordnung „im Einzelfall“ aus unserer Sicht nicht angemessen: Es ist liegt im Ver-
antwortungsbereich der Ärztin/des Arztes zu prüfen, ob und unter welchen Bedingungen 
eine Fernbehandlung mittels telefonischen Kontaktes erfolgen kann oder ob eine persönli-
che Konsultation/ein Kontakt per Video erforderlich ist. Dazu gehört auch zu prüfen, ob 
weitere verordnungsrelevante Informationen benötigt werden und auf welche Weise 
diese gewonnen werden können. 

Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-entwurf? 

86.  BAG-SAPV HKP-RL Die BAG-SAPV stimmt der Formulierung des GKV-SV zu und schlägt folgende Ergänzung 
vor: 
„und sofern es mindestens 1x/Quartal einen persönlichen Kontakt zwischen Verordne-
rin/Verordner gibt“ 
Die BAG-SAPV ist der Auffassung, dass in regelmäßigen Abständen (mind. 1x im Quartal) 
ein persönliches Bild von dem Versicherten/der Versicherten an dessen Aufenthalts-
ort/Wohnort durch die Verordnerin/dem Verordner erforderlich ist, um eine Verordnung 
ergänzend durch Fernbehandlung valide ausstellen zu können. 

Kenntnisnahme. Der Ergänzung aus der Stel-
lungnahme wird nicht gefolgt. Die persönli-
che Einbestellung der oder des Versicherten 
bei Folgeverordnungen ist im Vorschlag des 
GKV-SV der Ärztin oder dem Arzt überlassen 
und richtet sich nach den medizinischen Er-
fordernissen des Einzelfalls. 

Nein 

87.  BAG-SAPV HKP-RL Weiterer Ergänzungsvorschlag § 3 Abs. 1a Satz 7: 
Die Verordnung von Leistungen der Nr. 24a des HKP-Leistungsverzeichnisses (Symptom-
kontrolle) sind nicht im Rahmen einer Fernbehandlung möglich 
Die Verordnung der Leistung der Nr. 24a des HKP-Leistungsverzeichnisses setzt eine per-
sönlich vorzunehmende Einschätzung der aktuellen Krankheitsphase und Symptomatik so-
wie der prognostizierten Krankheits- und Symptomentwicklung voraus. Da diese sich rasch 
verändern können, ist auch bei einer Folgeverordnung die persönlich vorzunehmende Ein-
schätzung erforderlich. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob weitergehende Hilfen (z.B. ambu-
lante Hospizdienste) erforderlich sind und ob ein Rechtsanspruch auf SAPV vorliegt, dem 
mit einer SAPV-Verordnung Rechnung zu tragen ist. Hierzu gehören auch die Information 
des Versicherten zur aktuellen Einschätzung der Krankheitsphase nach persönlicher Inau-
genscheinnahme, die entsprechende Aufklärung unter Einbeziehung seiner Angehörigen 
und Zugehörigen sowie die Einwilligungserklärung des Versicherten. 
Die BAG-SAPV ist daher der Auffassung, dass Erst- und Folgeverordnungen der Leistungen 
nach Nr. 24a des HKP-Leistungsverzeichnisses nicht im Rahmen einer Fernbehandlung erfol-
gen sollten. 

Der Anregung aus der Stellungnahme wird 
nicht gefolgt. Grundsätzlich wird der BAG 
SAPV zugestimmt, da es gerade in der Pallia-
tivversorgung und insbesondere bei der Zif-
fer 24a darauf ankommt, dass ein persönli-
cher Kontakt zur Ärztin oder zum Arzt vor-
handen ist und die Ärztin oder der Arzt sich 
persönlich ein Bild von der Situation macht. 
Mit Blick auf die Handhabbarkeit der Rege-
lungen im Praxisalltag wurde jedoch be-
wusst darauf verzichtet, einen Positivkatalog 
an Leistungen zu erstellen, die im Rahmen 
einer Videosprechstunde verordnet werden 
können. 
 

Nein 

88.  DGP HKP-RL GKV-SV: Die Ausstellung einer Folgeverordnung nach einem diesbezüglich vorherigen tele-
fonischen Kontakt zwischen der oder dem Versicherten sowie der Verordnerin oder dem 
Verordner ist im Einzelfall zulässig, wenn die Verordnerin oder der Verordner den aktuel-
len Gesundheitszustand der oder des Versicherten im Rahmen einer unmittelbar persönli-
chen Behandlung oder aus einer Fernbehandlung erhoben hat und keine weitere Ermitt-
lung verordnungsrelevanter Informationen erforderlich ist. 

KBV, DKG, PatV:  
Kenntnisnahme 
GKV-SV: 
Der Anregung aus der Stellungnahme wird 
nicht gefolgt. Das Wort „Einzelfall“ bringt 

Siehe lfd. Num-
mer 4 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-entwurf? 

Hier bitten wir einzufügen: „und sofern es mindestens 1x/Quartal einen persönlichen 
Kontakt zwischen Verordnerin/Verordner gibt“ 
Die Verordnerin/der Verordner muss sich in Abständen ein persönliches Bild von dem Ver-
sicherten/der Versicherten machen, um eine Verordnung auch durch Fernbehandlung va-
lide ausstellen zu können 

zum Ausdruck, dass Ausstellungen von 
Folgeverordnungen nach einem Telefonat 
nicht der regelhafte Anwendungsfall sein 
sollen.  
 
Siehe im Übrigen lfd. Nummer 86 sowie 
Würdigung unter lfd. Nummer 4 und die da-
raus folgende Änderung am BE. 

89.  DHPV HKP-RL Der DHPV stimmt hier der Formulierung des GKV-SV zu. GKV-SV: 
Zustimmende Kenntnisnahme  
KBV, DKG, PatV:  
Kenntnisnahme 
Siehe Würdigung unter lfd. Nummer 4 und 
die daraus folgende Änderung am BE. 

Siehe lfd. Num-
mer 4 

g) Stellungnahmen zu § 6 Absatz 1 Reha-RL 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-ent-
wurf? 

90.  BAR Reha-RL Die vorgesehene Ergänzung der Richtlinie um neue Bestimmungen zur Ermöglichung von 
Verordnungen „in elektronischer Form“ – in Umsetzung des Digitale-Versorgung-Gesetz – 
und von Verordnungen „im Rahmen der Fernbehandlung“ sehen wir grundsätzlich sachge-
recht. 
Sofern der Weg von Verordnungen von Leistungen in elektronischer Form bzw. im Rahmen 
der „Fernbehandlung“ (Videosprechstunde) gewählt werden sollte, halten wir es aber in so-
wohl partizipativer als auch datenschutzrechtlicher Hinsicht für entscheidend, hier noch zu 
ergänzen, dass auch bei einem solchen Verfahren dies die Zustimmung des/der Versicherten 
voraussetzt. 

Kenntnisnahme Der Anregung aus der Stel-
lungnahme wird nicht gefolgt.  
Im Übrigen wird auf Würdigung in lfd. Nr. 8 ver-
wiesen. 

Nein 
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Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-ent-
wurf? 

Dementsprechend schlagen wir folgenden ergänzenden letzten Satz in § 6 (hier sowohl in 
Abs. 1 als auch Abs. 1a) Reha-RiLi vor: 
„Bei vorgesehener Nutzung der Möglichkeit der Verordnung im Rahmen einer Video-
sprechstunde bedarf es der Zustimmung des/der Versicherten.“ 

 

h) Stellungnahmen, die nicht Gegenstand des Stellungnahmeverfahrens sind 

Lfd. 
Nr.  

Institution/ 
Organisation 

Betroffene 
Richtlinie 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Änderung Be-
schluss-ent-
wurf? 

91.  AWO HKP-RL Erweiterung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL um die Leistungen der Assistenz und 
Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fernbehandlungen 
Da nicht alle Haushalte von Pflegebedürftigen über das notwendige Equipment bzw. auf-
grund körperlicher oder geistiger Einschränkungen über die Möglichkeiten verfügen, eine te-
lemedizinische Leistung in Anspruch zu nehmen, ist aus unserer Sicht eine Ergänzung der 
HKP-Richtlinie um folgende Punkte erforderlich: 

- Assistenz bei der Inanspruchnahme von telemedizinischen Diensten, insbesondere 
Videosprechstunden. Die Leistung umfasst u.a. die Assistenz zur Herstellung der 
technischen Verbindung. 

- Pflegefachliche Unterstützung des Versicherten während der Videosprechstunde 
und Umsetzung der aus der Konferenz resultierenden Maßnahmen vor Ort, z.B. 
Dokumentation der ärztlichen Verordnungen, z.B. Medikation. 

Dabei ist es wichtig hervorzuheben, dass weder ein Anspruch auf Fernbehandlung besteht, 
noch eine Verpflichtung zur Teilnahme seitens des Versicherten besteht. Es handelt sich um 
eine Alternative zur persönlichen Inaugenscheinnahme vor Ort in der Praxis des Arztes oder 
im Zusammenhang mit einem Hausbesuch. Des Weiteren darf durch die Möglichkeit der 

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 5 und 68 Nein 
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Fernbehandlung nicht das Recht des Versicherten auf einen Hausbesuch seines behandeln-
den (Haus-)Arztes beschnitten werden. Aus Sicht des AWO Bundesverbandes dürfen dem 
Versicherten keine Nachteile daraus erwachsen, wenn er die Technik nicht hat, nicht bedie-
nen kann oder nicht nutzen will. 
Mit der Aufnahme der Leistung besteht für ambulante Pflegedienste die Möglichkeit, vergü-
tungsrelevant eine neue Leistung Patient*innen anzubieten, um den kontinuierlichen ärztli-
chen Behandlungsplan – der nicht unmittelbar persönliche Vorstellungen erfordert – zu si-
chern. 

92.  Diakonie HKP-RL Vorab/Grundsätzliches: Die Verordnung im Rahmen der Fernbehandlung ist immer eine Ent-
scheidung der verordnenden Vertragsärztin/des verordnenden Vertragsarztes.  
Neben der Aufnahme der Möglichkeit der Verordnung im Rahmen einer ärztlichen Fernbe-
handlung ist nach Auffassung der Diakonie Deutschland auch eine Erweiterung des Leistungs-
verzeichnisses um die Leistung der Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztli-
chen Fernbehandlungen erforderlich. 
Vorab möchten wir darauf hinweisen, dass es im konkreten Fall und auch während des ge-
samten Behandlungsverlaufes immer Entscheidung der behandelnden Ärztin/des behan-
delnden Arztes bleibt, ob sie/er eine persönliche Konsultation für erforderlich hält oder den 
Einsatz audiovisueller Kommunikationstechnologien ermöglicht. 
Die Vertragsärztin oder der Vertragsarzt bzw. die Vertragspsychotherapeutin oder der Ver-
tragspsychotherapeut kann eine Fernbehandlung nur vornehmen, wenn dies vertretbar ist. 
Die Prüfung liegt damit in der Verantwortung der Verordnerin bzw. des Verordners. Zu be-
achten ist, dass die technischen Voraussetzungen sowie die Nutzungskompetenzen für eine 
Videosprechstunde sowohl bei der Verordnerin oder dem Verordner als auch bei den Pati-
entinnen und Patienten vorhanden sein müssen. (siehe Tragende Gründe, Seite 3, Spalte 
„KBV, DKG, PatV“) 
Wenn die Nutzungskompetenz für eine Fernbehandlung, insbesondere für eine Video-
sprechstunde nicht vorhanden ist, muss es auch die Möglichkeit geben, dass die Verordnerin 
bzw. der Verordner eine Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fern-
behandlungen verordnet.  
Wir schlagen deshalb die Erweiterung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL um die Leis-
tung „Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fernbehandlungen“ 
vor. 

Kenntnisnahme. Siehe Würdigung in lfd. Num-
mer 5 und 68 

Nein 
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93.  Diakonie HKP-RL Erweiterung des Leistungsverzeichnisses 
Die Diakonie Deutschland schlägt die Erweiterung des Leistungsverzeichnisses der HKP-Richt-
linie um die Leistung „Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fernbe-
handlungen“ vor. 
Fernbehandlungen sind eine sinnvolle Ergänzung im ärztlichen Verordnungsgeschehen…Ge-
rade die Zeit der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass auch für die ambulante ärztliche Versor-
gung technische Möglichkeiten sinnvolle Ergänzungen bieten. 
Die Teilnahme des ambulanten Pflegedienstes an der Fernbehandlung erfordert eine ärztli-
che Verordnung zu „Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fernbe-
handlungen.“ Dazu bedarf es der Erweiterung des Leistungsverzeichnisses der HKP-RL, auch 
in Analogie zu den in den MBO-Ä sowie MBO-PT normierten Vorgaben.  
Grundsätzliche Bedingung/Voraussetzung ist, dass der Patient und dessen Gesundheitszu-
stand der behandelten Vertragsärztin/dem behandelnden Arzt bekannt sind. Dann kann auf-
grund dieser Informationen eine Beurteilung zur Notwendigkeit eines persönlichen, fern-
mündlichen oder videogestützten Kontakts eingeschätzt werden und die ggf. erforderliche 
Notwendigkeit der Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fernbe-
handlungen durch die ambulanten Pflegedienste verordnet werden.  
Im Rahmen der Verordnung kann die Begleitung und Unterstützung bei der ärztlichen Fern-
behandlung (FB) sowohl per Videosprechstunde als auch per Telefon erfolgen. 
Hierbei wird auch das Ziel der Verbesserung der ärztlichen Begleitung und Therapien für den 
Patienten verfolgt. Ein persönliches Erscheinen kann deutlich reduziert werden. Die Anwen-
dung moderner Techniken ermöglicht eine Entlastung des Patienten und seiner Angehöri-
gen. Durch die Begleitung durch eine Pflegekraft, die den Patienten unterstützt, kann seine 
Teilnahme bei fehlenden oder reduzierten Nutzungskompetenzen ermöglicht und erleich-
tert werden. Der Aufwand für den behandelnden Arzt, den Pflegedienst, insbesondere für 
den Patienten und seine Angehörigen wird auf ein möglichst geringes Maß beschränkt. 
Gleichzeitig wird die medizinische Versorgung ressourcensparend sichergestellt.  
Jeder behandelnde Vertragsarzt kann dem Patienten die Fernbehandlung (FB) verordnen. 
Der Patient erhält so die Möglichkeit, gesundheitliche Fragen und Beschwerden mit dem be-
handelnden Arzt zu erörtern. Wird die Fernbehandlung durch eine Pflegekraft begleitet, zählt 
eine evtl. erforderliche Vor- und Nachbereitung zum Leistungsumfang. 
Zur Nachbereitung kann u. a. die Vereinbarung von Terminen, der Einbezug von weiteren 
Fachbereichen wie zum Beispiel Physiotherapie und die Besorgung von Medikamenten oder 
anderen zur Therapie erforderlichen Hilfsmitteln gehören.  

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 5 und 68 Nein 
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Die Leistung wird vom Pflegedienst dokumentiert. 
Die Leistung „Begleitung und Unterstützung der Versicherten bei ärztlichen Fernbehandlun-
gen“ sollte unserer Ansicht nach die folgenden Punkte enthalten: 
• Pflegefachliche Unterstützung des Versicherten während der Videosprech-

stunde/der Fernbehandlung und Umsetzung der aus der Konferenz resultierenden 
Maßnahmen vor Ort. Dokumentation der ärztlichen Anordnungen – z. B. Verände-
rung der Medikation. 

• Assistenz bei der Inanspruchnahme der Fernbehandlung, insbesondere bei Video-
spruchstunden. Die Leistung umfasst die Hilfe zur Herstellung der Verbindung, aber 
nicht die Zurverfügungstellung der notwendigen Technik oder Datenleitung. 

Zu beachten ist, dass die technischen Voraussetzungen sowie die Nutzungskompetenzen für 
eine Videosprechstunde sowohl bei der Verordnerin oder beim Verordner, bei den Patien-
tinnen und Patienten als auch beim ambulanten Pflegedienst vorhanden sein müssen. 

94.  DHPV HKP-RL Die Verordnung von Leistungen nach Nr. 24a des Leistungsverzeichnisses (Symptomkon-
trolle) sind nicht im Rahmen einer Fernbehandlung/Videosprechstunde möglich. 
Der DHPV ist der Auffassung, dass Erst- und Folgeverordnungen der Leistungen nach Nr. 24a 
(Symptomkontrolle bei Palliativpatientinnen und Patienten) nicht im Rahmen einer Fernbe-
handlung erfolgen sollte. Diese Leistung setzt eine persönlich vorzunehmende Einschätzung 
der Symptomlage und deren weiterer Entwicklung voraus. Da die Symptomlage sich rasch 
verändern kann, ist auch bei einer Folgeverordnung die persönlich vorzunehmende Einschät-
zung erforderlich. Darüber hinaus ist zu prüfen, ob weitergehende Hilfen (z.B. ambulante 
Hospizarbeit) erforderlich ist und ob insbesondere ein Rechtsanspruch auf SAPV gegeben ist, 
dem mit einer SAPV-Verordnung Rechnung zu tragen ist. Hierzu gehört auch das Gespräch 
mit dem Versicherten (Aufklärung und Einwilligung des Versicherten, Rückseite von Muster 
63). 

Siehe Würdigung in lfd. Nummer 5 und 68 Nein 

95.  BV Geriatrie Reha-RL Der Bundesverband Geriatrie e.V. begrüßt die nahezu wortidentischen Positionen von KBV, 
DKG, Patientenvertretern und GKV-SV hinsichtlich der geriatrischen Rehabilitation gemäß § 
15 Reha-RL und der Feststellung, dass einige der darin geforderten Funktionstests „aus-
schließlich im unmittelbar persönlichen Kontakt (Präsenzbehandlung) durchführbar“ sind 
und die diesen Positionen zugrundeliegenden Vorbehalte gegenüber der Fernbehandlung 
multimorbider geriatrischer Patientinnen und Patienten. 

Zustimmende Kenntnisnahme zu den inhaltli-
chen Ausführungen in der Stellungnahme. 

Nein 
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Für die Verordnung von Leistungen der geriatrischen Rehabilitation gemäß § 15 Reha-RL hat 
die Durchführung geriatriespezifischer und auf typische Einschränkungen und Beeinträchti-
gungen geriatrischer Patientinnen und Patienten fokussierender Funktionstests grundsätzli-
che und rehabilitationsbegründende Bedeutung. 
Diese Funktionstests sind einschlägig und dienen dem Nachweis der aus den rehabilitations-
begründenden, weiteren rehabilitationsrelevanten oder geriatrietypischen Diagnosen resul-
tierenden Schädigungen. Durch Anwendung dieser Abschätzungsinstrumente werden ne-
ben der Zuweisung in eine geriatrische Rehabilitation auch die weiterhin erforderlichen Indi-
kationskriterien (Rehabilitationsbedürftigkeit, Rehabilitationsfähigkeit, Rehabilitationsziele 
und positive Rehabilitationsprognose) aufgezeigt.  
Dabei sind funktionelle Tests und Assessmentverfahren, die in der Geriatrie Anwendung fin-
den, seit Jahren etabliert, evaluiert und auf motorisch-funktionelle wie auch kognitive Ein-
schränkungen und Erkrankungen sowie die geriatrietypische Multimorbidität und damit ein-
hergehende Diagnosen der Patientinnen und Patienten abgestimmt. Die in Anlage II der Re-
habilitations-Richtlinie aufgeführten geeigneten Funktionstests für die Verordnung einer ge-
riatrischen Rehabilitation nach der Systematik der ICF-Kapitel belegen die Bedeutung dieser 
Funktionstests. Aus Sicht des Bundesverbandes Geriatrie e.V. muss die Durchführung von 
Funktionstests im Zuge einer Fernbehandlung bei multimorbiden geriatrischen Patientinnen 
und Patienten an deren kognitive und funktionelle Fähigkeiten entsprechend angepasst sein. 

96.  BV Geriatrie Reha-RL Zugleich weist der Bundesverband Geriatrie e.V. darauf hin, dass die Formulierung „einige 
dieser Funktionstests“ zu unspezifisch ist und Konkretisierungen bedarf. 
Der im Zuge der Umsetzung des Intensivpflege und Rehabilitationsstärkungsgesetzes (GKV-
IPReG) unlängst neu formulierte § 15 der Rehabilitations-Richtlinie verlangt das Vorliegen von 
mindestens einer rehabilitationsbegründenden Funktionsdiagnose und zwei geriatrietypi-
schen Diagnosen.  
Anlage II Funktionstests im Rahmen der Verordnung von geriatrischer Rehabilitation im Mus-
ter 6 der Reha-RL definiert vier Schädigungsbereiche (Mentale Funktionen, Sinnesfunktionen 
und Schmerz, Funktionen des kardiovaskulären, hämatologischen, Immun- und Atmungssys-
tems und Neuromuskuloskeletale und bewegungsbezogene Funktionen), denen grundver-
schiedene Diagnosen und Einschränkungen zugrunde liegen können.    
Aus Sicht des Bundesverbandes Geriatrie e.V. sind die aufgeführten Schädigungsbereiche wie 
auch die diesen zugeordneten Funktionstests grundsätzlich nicht geeignet, im Zuge der Fern-
behandlung bei multimorbiden geriatrischen Patientinnen und Patienten durchgeführt zu 

Zustimmende Kenntnisnahme zu den inhaltli-
chen Ausführungen in der Stellungnahme.  
GKV-SV nimmt Konkretisierung in ihrer Posi-
tion in den Tragenden Gründen zur Änderung 
der Reha-RL vor. 

Nein 
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werden. Vorstellbar ist aus Sicht des Verbandes allenfalls die Durchführung der Funktions-
tests zum Schädigungsbereich „Mentale Funktionen“ in Form einer Fernbehandlung mit vi-
suellem Kontakt. 

97.  BV Geriatrie Reha-RL Aus der nach Anlage II der Reha-RL erforderlichen Kombination von mindestens zwei Funkti-
onstests aus unterschiedlichen Schädigungsbereichen folgt daher, dass diese obligatorische 
Verknüpfung von Funktionstest der Option zur Fernbehandlung multimorbider geriatrischer 
Patientinnen und Patienten widerspricht. 
Für die gemäß § 15 Absatz 2 durchzuführenden Funktionstests gilt laut Anlage II der Reha-RL, 
dass die aus den Diagnosen resultierenden Schädigungen mit mindestens zwei Funktions-
tests aus unterschiedlichen Schädigungsbereichen nachzuweisen sind.  
Daraus folgt aus Sicht des Bundesverbandes Geriatrie e.V., dass der Arzt-Patienten-Kontakt 
zur Verordnung von Leistungen der geriatrischen Rehabilitation gemäß § 15 der Reha-RL oh-
nehin in Form einer Präsenzbehandlung stattfinden muss. Sind die ausschließlich telefonische 
Abklärung medizinischer Einzelfragen bei regelmäßigem persönlichen Kontakt zwischen Arzt 
und geriatrischem Patienten und die Durchführung der Funktionstests zum Schädigungsbe-
reich „Mentale Funktionen“ in Form eines mittelbaren visuellen Kontaktes noch vorstellbar, 
so gilt dies nicht für die Durchführung der Funktionstests der anderen drei Schädigungsberei-
che. Daraus folgt, dass eine Präsenzbehandlung für die Verordnung von Leistungen der geri-
atrischen Rehabilitation gemäß § 15 Reha-RL unumgänglich ist. 
Mit Blick auf die praktische Umsetzung der Funktionstests kommt hinzu, dass vom Vertrags-
arzt laut Anlage II der Reha-RL diejenigen Funktionstests gewählt werden sollen, die die Schä-
digungen medizinisch am besten abbilden. Eine dahingehende Wahlfreiheit des Vertragsarz-
tes, diejenigen Funktionstests auszuwählen, deren praktische Anwendbarkeit im Zuge eines 
digitalen Kontaktes möglich oder begünstigt ist, ist somit nicht vorgesehen. 

Zustimmende Kenntnisnahme zu den inhaltli-
chen Ausführungen in der Stellungnahme. 

Nein 

98.  BV Geriatrie Reha-RL Der Bundesverband Geriatrie e.V. stimmt der Position des GKV-SV ausdrücklich zu, dass es 
nicht möglich ist „diese Funktionstests über ausschließlich auditive Telefonkontakte zu erhe-
ben.“ 
Insbesondere auditive Telefonkontakte ohne visuellen Kontakt sind nicht geeignet, die in der 
Anlage II der Rehabilitations-Richtlinie aufgeführten Funktionstests für multimorbide geriat-
rische Patientinnen und Patienten sachgerecht und im Patientensinne durchzuführen. 

GKV-SV: 
Zustimmende Kenntnisnahme  
DKG, PatV, KBV: 
Kenntnisnahme.  
 

Nein 
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B-6.2 Darstellung der aufgrund der Stellungnahmen vorgenommenen Änderungen 

Im nachfolgenden Dokument sind in blauer Farbe die Änderungen im Beschlussentwurf dargestellt, die 
sich aufgrund der Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen ergeben haben. 
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B-7 Mündliche Stellungnahmen 

B-7.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten 

Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen/Institutionen, die eine schriftliche Stellungnahme abge-
geben haben, wurden fristgerecht zur Anhörung am 24. August 2022 eingeladen.  

Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen im G-BA 
oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1.  Kapitels 5. Abschnitt VerfO 
Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. Inhalt und Umfang der Offen-
legungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Formblatt 1 VerfO (abrufbar unter 
www.g-ba.de).  

Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung am 24. August 2022 aufgeführt und deren potenziellen 
Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf Selbstangabe der 
einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im Anschluss an diese Zusammen-
fassung aufgeführt. 

Organisation/ 
Institution 

Anrede/Titel/Name  Frage 

1 2 3 4 5 6 

Bundesarbeitsge-
meinschaft für Re-
habilitation (BAR) 

Herr Dr. Thomas 
Stähler 

Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Deutsche Renten-
versicherung Bund 

Herr Christoph Gen-
sch 

Nein Nein Ja Nein Nein Nein 

Kneipp-Bund e.V. 

Herr Dr. Hans-Georg 
Eisenlauer 

Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Frau Caroline Geiser Nein Nein Nein Nein Nein Nein 

Frage 1: Anstellungsverhältnisse  

Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt bei einem 
Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere bei 
einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industri-
ellen Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  

Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ein Unterneh-
men, eine Institution oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere ein pharma-
zeutisches Unternehmen, einen Hersteller von Medizinprodukten oder einen industriellen Interessen-
verband direkt oder indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  

Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt von einem 
Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere ei-
nem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriel-
len Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellungnahmen oder Artikel? 

http://www.gba.de/
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Frage 4: Drittmittel  

Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen 
Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig 
sind, abseits einer Anstellung oder Beratungstätigkeit innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalen-
derjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesund-
heitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinpro-
dukten oder einem industriellen Interessenverband finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, 
andere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  

Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen 
Angaben zu Ihrer Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig 
sind, innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor sonstige finanzielle oder geldwerte 
Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung bei der Ausrichtung einer Veranstaltung, Über-
nahme von Reisekosten oder Teilnahmegebühren ohne wissenschaftliche Gegenleistung) erhalten von 
einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbeson-
dere von einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem 
industriellen Interessenverband? 

Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  

Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens oder einer an-
derweitigen Institution, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen oder einem Herstel-
ler von Medizinprodukten? Besitzen Sie Anteile eines „Branchenfonds“, der auf pharmazeutische Unter-
nehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerichtet ist? 
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B-7.2 Mündliche Stellungnahmen 
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B-7.3 Auswertung der mündlichen Stellungnahmen 

Es wurden keine über die schriftlich abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der An-
hörung vorgetragen, daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen Stellungnah-
men (s. 1. Kapitel § 12 Abs. 3 Satz 4 VerfO). 

B-8 Würdigung der Stellungnahmen 

Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das Stellungnahmeverfah-
ren ist in den Abschnitten B 1 bis B 5 dokumentiert. Aufgrund der schriftlichen Stellungnahmen haben 
sich Änderungen am Beschlussentwurf ergeben, welche in der Tabelle zur Auswertung der Stellungnah-
men dokumentiert wurden (vgl. Kapitel B 6.1) und in einem gesonderten Dokument vergleichend zum 
ursprünglichen Beschlussentwurf vor Stellungnahmeverfahren (vgl. Kapitel B 6.2) dargestellt sind. 
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C Anhang 1 – Volltexte der eingegangenen Stellungnahmen zu Rehabilitations-Richtlinie  
(Volltexte der eingegangenen Stellungnahmen zu Rehabilitations-Richtlinie) 
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